
Sa or, Sebastian
t(-

Von:
Gesendet:
An:

Cc:
Betreff:
Anlagen:

Kühn, Christin <Christin. Kuehn@gl. berlin-brandenburg. de>
Dienstag, 16. Juli 2024 10:14
Behoerdenbeteiligung
juliane.prause@havelland-flaeming.de'; 'toeb@potsdam-mittelmark.de'
Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"
Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 Verlängerung Wolfswerder .pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unsere landesplanersiche Stellungnahme zu der o. g. Planung. Stellungnahmen senden wir ausschließlich i
Mail.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Christin Kühn

Gemeinsame Landesplanung
GL 5 - Umsetzung der Raumordnungspläne, landesplanerische Verfahren
Henning-von-Tresckow-Straße 2-8
14467 Potsdam
Tel: 0331/866-8719
Christin.Kuehn berlin-brandenbur .de

Informationen für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten:
htt s:// l. berlin-brandenbur . de/w -content/u loads/lnfo- ersonenbezo ene-Daten-GL-5. df
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-LAND.

BRANDENBURG

Gem«iin»me Landnplnnungiiblallung | Hennmg-wn-TFESdiow-StfaCe. 2-B [ 14467 Polsdam

Gemeinde Kleinmachnow
Fachbereich Bauen/Wohnen
Postfach 1108
14533 Kleinmachnow

Nur per Mail: behoerdenbeteili un kleinmachnow. de

Ministerium

für Infrastruktur
und Landesplanung

Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Bauen
und Wohnen

Gemeinsame Landesplanungsabteilung

Henning-von-Tresckow-Straße 2-8
14467 Potsdam

Bearb. ; Christin Kühn
Gesch-Z. : 11-GL5-4615-2-004/2024-
001/001
Tel. : +49 331 866-8719
Fax: 0331866-8703
Chnstin. Kuehn@gl. beriin-brandenburg. de
Dok.-Nr.: A-2024-00035370
Internet: gl.beriin-brandenburg.de

Potsdam, 16. Juli 2024

Bebauungsplan. Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"
GL-Reg.-Nr. 0815/2022

Verfahrensschritt:
Gemeinde / Ortsteil:
Kreis:
Region:

Entwurf, Stand: Mai 2024
Kleinmachnow
Potsdam-Mittelmark
HavelIand-Fläming

Ihr Schreiben (per Mail) vom 10.06.2024

Stellungnahme zur Zielanfrage gemäß Art. 12 bzw. 13 des Landesplanungsvertrages
Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

x Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht:
x Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen

Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung
Anpassung an Ziele der Raumordnung nur unter u.g. Voraussetzungen möglich

Eriäuterun en:

Mit dem vorliegenden Verfahren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von
Wohngebäuden in einem reinen Wohngebiet (Geltungsbereich ca. 1,5 ha) geschaffen werden.
Die Mitteilung der Ziele der Raumordnung bzw. Stellungnahme zum vorhergehenden Entwurf haben Sie mit
unseren Stellungnahmen vom 06. 01.2023 bzw. vom 08. 03. 2024 erhalten. Die für die Bewertung der voriie-
genden Planung relevanten Ziele sind seither unverändert, so dass diese Stellungnahmen insoweit weiter-
hin Gültigkeit behalten.

DiendsBze
AUSAUGL1, 2, 3, 5,6
GL4
GL5

14467 Potsdam
03046 Cottbus
15236 Frankfurt (Oder)

Henning-von-Tresckow-Strato 2-8
Gulbener Straße 24
Müllroser Chaussee 54

Telefon Fax
0331-866-8701 0331-866-8703
Q35M9492+51 0355494924-99
033546076-9932 033M0676. 9944

ÖPNV
Tram 92, 93, 96, Bus 606
Bus 16
Tram3, 4, Bus981
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Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18. 12.2007, (GVBI. l S. 235)
Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin - Brandenburg (LEP HR) vom 29. 04. 2019 (GVBI. Il, Nr. 35)
Bindungswirkung
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raum-
Ordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden.
Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. g.
Rechtsgrundlagen'von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen derAbwägung angemessen
zu berücksichtigen.

Hinweise

. Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht
wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mittei-
lung unberührt.

. Wir'bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zur Zielmitteilung/TrägerbeteiligungzuBauleit-
planen nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) und dafür ausschließlich un-
ser Referatspostfach zu nutzen: al5. DOSt@)gl. berlin-brandenbura. de

. Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) BauGB
oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link)_zu senden an un-
ser Referatspostfach 15. ost l. beriin-brandenbur . de sowie zur Aktualisierung des Raumordnungska-
tasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung: PLIS Ibv. brandenbur . de.

. Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:
htt s:// l. berlin-brandenbur . de/w -content/u loads/lnfo- ersonenbezo ene-Daten-GL-5. df.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Christin Kühn

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig.



§a or, Sebastian

Von:
Gesendet:

An:

Betreff:

Anlagen:

'/19'

LBV, TOEB <LBV-TOEB@LBV.brandenburg.de>
Mittwoch, 26. Juni 2024 06:44

Behoerdenbeteiligung
Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der
Gemeinde Kleinmachnow

bpl_2024-506. pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt übersende ich Ihnen die Stellungnahme zu dem o. a. Planungsvorhaben vorab per E-Mail zur Kenntnis. Das
Original wird Ihnen mit der Post zugehen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

cachbereichBa
Veffcehr/ ^ -.;"" ̂ _ en

 

mo' 7 -/ ^Ibau/ Gemehä.;
EINGANG: " stadtw. ~"""°^°e-

Hochbau
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BV

Michaels Borchardt

Dezernat 24- Binnenschifffahrt, Straßenverkehr, TOB

Landesamt für Bauen und Verkehr

Außenstelle Cottbus

Gulbener Straße 24

03046 Cottbus

Telefon: 03342-4266 2412
Fax: 03342-42667608
E-Mail: LBV-TOEB@LBV. brandenburg. de
Internet: https://lbv. brandenburg.de

Dateianhänge mit den veralteten Microsoft-Office-Formaten (*. doc, *.xls, *. ppt) werden von der IT zentral entfernt.
Ich möchte Sie daher bitten, in E-Mail-Nachrichten nur Dokumente in einem der aktuellen Microsoft-Office-Formate
(z. B. docx/ xlsx / pptx) oder im PDF-Format beizufügen.

Wvlam;

Abläge: dlgifal

FEL

Ksgbfratur
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Landesamt für Bauen
und Verkehr

Landesamt für Bauen und Verkehr . 03007 Cotbus . PSF 10 B744

Rathaus Kleinmachnow

FD Stadtplanung / Bauordnung
Postfach 11 08
14533 Kleinmachnow

Außenstelle
Cottbus

Bearb. : Frau Borchardt
Gesch-Z.: 2412-34214/2024/506
Telefon: 03342/42662412
Fax: 03342/42667608
Internet: https://lbv.brandenburg.de
E-Mail: LBV-TOEB@LBV.brandenbuig.de

Cottbus, 26. 06. 2024

Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der
Gemeinde Kleinmachnow

Erneute Beteiligung der Behörden gemäß 4 Abs. 2 BauGB
Ihre Nachricht vom 11. Juni 2024; Ihr Zeichen: 61/1011/Jun-24Sa

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen eingereichten Planungsunterlagen habe ich in der Zuständigkeit des
Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) als Verkehrsoberbehörde des Landes
Brandenburg gemäß "Zuständigkeitsregelung hinsichtlich der Beteiligung der Ver-
kehrsbehörden und der Straßenbauverwaltung als Träger öffentlicher Belange in
Planungsverfahren" (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung
vom 17, Juni 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 27, vom 15.
Juli 2015, S. 575) geprüft,

Die, gegenüber dem Entwurf (Stand 05.02.2024) zwischenzeitlich in die Pla-
nungsunterlagen eingearbeiteten Ergänzungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Gegen den o. g. Bebauungsplan, mit dem die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für Wohnen in einem reinen Wohngebiet geschaffen werden sollen, bestehen
aus Sicht der Landesverkehrsplanung weiterhin keine Einwände.

Belange der zum Zuständigkeitsbereich des LBV gehörenden Verkehrsbereiche
Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, Binnenschifffahrt, ziviler Luftverkehr
und übriger OPNV werden durch die Ergänzungen nicht berührt.

Außenstelle Cottbus . Gulbener Straße 24 . 03046 Cottbus . Tel. : 03342 4266-7102 . Fax: 03342 4266-7608
Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie 2 und 4 bis Stadthalle oder Buslinie 16 bis Papitzer Straße

Landesamt für Bauen und Verkehr . Lhdenadee 51 . 15366 Hoppegarten . Tel. : 03342 4266-0 . Fax: 03342 4266-7601

E-Rechnung; https://xrechnung-bdr. de; Leitoeg-ID: 12-121096894453782-21
Bankverbindung: Landeshauptkasse Potsdam . Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
IBAN; DE02 3005 0000 71 10 4015 15 . BIC-Swift WELADEDDXXX
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Landesamt für Bauen
und Verkehr

Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer Vor-
Schriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewilli-
gungen oder Zustimmungen unberührt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Borchardt
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Landesamt für Bauen
und Verkehr

Außenstelle
Cottbus

Bearb, : Frau Borchardt
Gesch-Z. : 2412-34214/2024/506
Telefon: 03342/42662412
Fax: 03342/42667608
Internet: https://lbv. brandenburg. de
E-Mail: LBV-TOEB@LBV. brandenburg. de

Cottbus, 26. 06. 2024

Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der
Gemeinde Kleinmachnow

Erneute Beteiligung der Behörden gemäß 4 Abs. 2 BauGB
Ihre Nachricht vom 11. Juni 2024; Ihr Zeichen: 61/1011/Jun-24 Sa

^»^-^z"_:;Klima" "g" nelbau/ Gemel"öe-'
EINGANG: " stadfw-

Hochbau
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Rü Wvl am

Nr, Wohn-v.

FBL

^

Sehr geehrte Damen und Herren, Bv wage: digital Regrstrotur'l

die von Ihnen eingereichten Planungsunterlagen habe ich in der Zuständigkeit des (^, 3.'^^^^.
Landesamfes für Bauen und Verkehr (LBV) als Verkehrsoberbehörde des Landes w.. . - r - ^^
Brandenburg gemäß "Zuständigkeitsregelung hinsichtlich der Beteiligung der Ver-
kehrsbehörden und der Straßenbauverwaltung als Träger öffentlicher Belange in
Planungsverfahren" (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung
vom 17. Juni 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 27, vom 15.
Juli 2015, S. 575) geprüft.

Die, gegenüber dem Entwurf (Stand 05. 02. 2024) zwischenzeitlich in die Pla-
nungsunterlagen eingearbeiteten Ergänzungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Gegen den o, g. Bebauungsplan, mit dem die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für Wohnen in einem reinen Wohngebiet geschaffen werden sollen, bestehen
aus Sicht der Landesverkehrsplanung weiterhin keine Einwände.

Belange der zum Zustand ig keitsbereich des LBV gehörenden Verkehrsbereiche
Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, Binnenschifffahrt, ziviler Luftverkehr
und übriger OPNV werden durch die Ergänzungen nicht berührt.

Außenstelle Cottbus . Gulbener Straße 24 . 03046 Cottbus . Tel. : 03342 4266-7102 . Fax; 03342 4266-7608
Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie 2 und 4 bis Stadthalle oder Buslinie 16 bis Papitzer Straße

Landesamt für Bauen und Verkehr . Lindenaltee 51 . 15366 Hoppegarten . Tel. : 03342 4266-0 . Fax: 03342 4266-7601

E-Rechnung: https://xrechnung-bdr. de; Leitweg-ID: 12-121096894453782-21
Bankverbindung: Landeshauptkasse Potsdam . Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
IBAN:DE02 3005 0000 7110 401515 . BIC-Swift: WELADEDDXXX
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und Verkehr

Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer Vor-
Schriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewilli-
gungen oder Zustimmungen unberührt.

Mit freundlichen Grüßen
l m Auftrag ^ ', " fl

Borchardt
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Sa or, Sebastian

Von:

Gesendet:

An:
Betreff:

Anlagen:

Hawaleschka, Heike <Heike. Hawaleschka@LfU. Brandenburg. de> im Auftrag
von LfU, TOB <toeb@LfU. Brandenburg. de>
Dienstag, 23. Juli 2024 10:47
Sagor, Sebastian; Behoerdenbeteiligung
WG: GSN LfU TOEB - Bebauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung
Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow

GSN LfU T2 TOEB BP 20240723. pdf; Anlage Immissionsschutz. pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
jetzt mit Anhänge. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Hawaleschka

Landesamt für Umwelt

Abteilung T 2
Referat T 25

Verisehr/
Klima

EINGANG:

Fachbereich Bauen/Wohnen
d' ./

Nr^.fe.

Rü

BV
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Wvl am:

Abläge:

Tiefbau/ Gemein,
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Tel. : 0355/4991 1365
MaiLtoeb Ifu.Brandenbur .de
Internet: htt : www. lfu. brandenbur . de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Daten

Hinweis:Wenn Sie sich mit uns per E-Mail in Verbindung setzen, Z. B. um eine Anfrage zu stellen, erheben wir die
damit übergebenen Informationen. Wir verarbeiten und speichern insbesondere die darin enthaltenen
personenbezogenen Daten, damit wir auf Ihre Nachricht reagieren und unsere Verpflichtungen als Behörde erfüllen
können. Näherelnformationen erhalten Sie hier. Hinweise zu weitergehendenVerarbeitungen personenbezogener
Daten erhalten Sie jeweils im Rahmen des betreffenden Geschäftsprozesses.

Besucheranschrift:

Von-Schön-Straße 7

03050 Cottbus

E-Mail:toeb Ifu. Brandenbur . de

Postanschrift:

Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam
Fax: 03320l/ 442662
E-Mail:toeb Ifu. Brandenbur . de

Paketzustellun :

Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

Von: Hawaleschka, Heike
Gesendet: Dienstag, 23. Juli 2024 10:22

An:'s. sagor@kleinmachnow. de'<s. sagor@kleinmachnow. de>; 'Behoerdenbeteiligung@Kleinmachnow. de'
<Behoerdenbeteiligung@Kleinmachnow.de>
Betreff: GSN LfU TOEB - Bebauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow



Bebauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt Brandenburg zum o. g. Vorhaben als Träger
öffentlicher Belange. Diese Stellungnahme erhalten Sie ausschließlich per Mail, wünschen Sie diese in Papierform,
geben Sie mir bitte eine Rückmeldung. Eine Lesebestätigung/Eingangsbestätigung ist erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Hawaleschka
Landesamt für Umwelt
Abteilung T 2
Referat T 25

Tel. : 0355/49911365
Maihtoeb Ifu. Brandenbur . de

Internet: htt : www. lfu. brandenbur . de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Daten

Hinweis:Wenn Sie sich mit uns per E-Mail in Verbindung setzen, Z. B. um eine Anfrage zu stellen, erheben wir die
damit übergebenen Informationen. Wir verarbeiten und speichern insbesondere die darin enthaltenen
personenbezogenen Daten, damit wir auf Ihre Nachricht reagieren und unsere Verpflichtungen als Behörde erfüllen
können. Näherelnformationen erhalten Sie hier. Hinweise zu weitergehendenVerarbeitungen personenbezogener
Daten erhalten Sie jeweils im Rahmen des betreffenden Geschäftsprozesses.

Besucheranschrift:

Von-Schön-Straße 7

03050 Cottbus

E-Mailrtoeb Ifu. Brandenbur . de

Postanschrift:

Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam
Fax:03320l/442662
E-Mail:toeb Ifu. Brandenbur . de

Paketzustellun :

Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam
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LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt

Abteilung Technischer Umweltschutz 2

LindBiiml für Umwelt

Postfach 601061 | 14410 Potsdam

Rathaus Kleinmachnow
Postfach 1108
14533 Kleinmachnow

Bearb. : Frau Heike Hawaleschka
Gesch-Z.lFU-TOEB-
3700/609+45#267730/2024
Hausruf: +493554991-1365
Fax: +49 331 27548-2659
Internet: www.lfu.brandenbu .de
TOEB LfU. Brandenbu . de

Cottbus, 23.07.2024

Bebauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde
Kleinmachnow

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Eingereichte Unterlagen:
-Anschreiben vom 11.06.2024
- Begründung, 04.06.2024
- Umweltbericht, 04. 06. 2024
- Planzeichnung, 29.05. 2024
- Artenschutzfachgutachten, 04. 11.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
weit (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird
für die weitere Bearbeitung der Planungsunteriagen sowie deren Umsetzung bei-
liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die

Besucheranschrift:

Von-Sdion-Straße? 03050 Cottbus Tel:+49 0355 4991.1035 Fax:+49033127548-3306
Hauotsitz:
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam
OT Groß Glienicke
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Abteilung Technischer Umweltschutz 2

Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Für den Fachbereich
Naturschutz obliegt die fachliche Zuständigkeit bei der unteren Naturschutzbehör-
de des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Heike Hawaleschka

Dieses Dokument wurde am 23. 07. 2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.



FORMBLATT
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers Landesamt für Umwelt . Abteilung Technischer Umweltschutz 2
öffentlicher Belange

Belang Immissionsschutz

Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 Verlängerung
Wolfswerder, Gemeinde Kleinmachnow

Ansprechpartner*ln: Maik Gruber
Referat: T21
Telefon: 03391838537
E-Mail: TOEB@LfU. Brandenburg. de

Aktenzeichen: Stn. P117/24T21
(intern)

Bitte zutreffendes ankreuzen S und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung D

1 Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne
Zustimmung, Befreiung o. A. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
(z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Fachliche Stellungnahme

^ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen
a Zustandigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und

ggf. Rechtsgrundlage

Immissionsschutz Seite 1 von 3



I. Sachstand

Antragsgegenstand ist der Bebauungsplan (B-Plan) BP KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der
Gemeinde Kleinmachnow.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 510 - 514, 540, 545, 547 - 552,
1552 und 1553 der Flur 9 in der Gemarkung Kleinmachnow mit einer Flächengröße von ca. 1, 5 ha.
Das Aufstellungsverfahren erfolgt wohl im Regelverfahren nach § 8 Abs. 2 BauGB1, Ziel der
Aufstellung ist die Schaffung von Wohnraum im Plangebiet. Zu diesem Zweck wird ein reines
Wohngebiete nach § 3 BauNVO2 ausgewiesen.
Bereits mit Stellungnahme 276/22 T26 als Bestandteil der Gesamtstellungnahme LFU-TOEB-
3700/609+45#15157/2023 vom 11. 01. 2023 sowie Stellungnahme P017/24 T21 als Bestandteil der
Gesamtstellungnahme FU-TOEB-3700/609+45#86315/2024 vom 06. 03. 2024 hatte ich mich zum
Vorentwurf bzw. ersten Planfassung geäußert.
Die erneute Beteiligung war auf Grund geänderter textlicher Festsetzungen erforderlich.

2. Stellungnahme
Rechts rundla e

Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG)3 sind bei raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG können Lärm, Staub, Gerüche,
Luftschadstoffe, elektromagnetische Felder, Licht etc. darstellen. Hinsichtlich des Lärms maßgeblich
sind die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005, Teil 1, bei einwirkendem Anlagenlärm die
Richtwerte der Nr. 6. 1 der TA Lärm4. Bei der Errichtung baulicher Anlagen entstehender Lärm ist
entsprechend der Vorgaben der AVV Baulärm5 zu beurteilen, die Bewertung von
Staubbeeinträchtigungen, Gerüchen und einwirkenden Luftschadstoffen erfolgt anhand der TA Luft6.
Mögliche Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen werden anhand der Lichtleitlinie7 ermittelt.
Hinsichtlich der elektromagnetischen Felder und deren Störwirkung liegt die Zuständigkeit beim
LandesamtfürArbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG).
Planumfeld

Das Plangebiet liegt im Norden der Gemeinde Kleinmachnow und grenzt unmittelbar an die
Landesgrenze Berlin - Brandenburg. Es ist derzeit größtenteils unbebaut und stellt sich als

1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3 November 2017 (BGBI. l S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. l S. 4147)
2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. l S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. l S.
1802
3 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche. Erschütterungen
ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz-BlmSchG) vom 15. 03. 1974,_Neugefasst durch Bek. v. 1J.5. 20131
4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-lmmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen
Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom
01. 06. 2017 (BAnzAT 08.06. 2017 B5)
5 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 19. August 1970 (Beilage
zum BAnz Nr. 160 vom 1, September 1970)
6 Erste Allgemeine Verwaitungsvorschrift zum Bundes-lmmissionsschutzgesetz (Technische Anleitun9 zurReinhaltun9cler
Luft -TA Luft) Vom 24, Juli 2002, GMBI. 2002, Heft 25- 29, S. 511- 60, neu gefasst am 18. 08. 2021 (GMB! Nr. 48-
54/2021 S. 1050ff)
' Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Messung und
Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-Leiüinie) vom 16. April 2014, Amtsblatt 21_14 (S. 691-704)
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überwiegend bewaldete Fläche dar. Das Planumfetd lässt sich wie folgt beschreiben: im Norden die
Landesgrenze Berlin - Brandenburg mit angrenzender Wohnbebauung, im Osten Waldflächen, im
Süden und Westen Wohnbauflächen.

Der Planungsgrundsatz des § 50 BlmSchG wird erfüllt.
Schutzans ruch

Das reine Wohngebiet besitzt einen Schutzanspruch gemäß Beibiatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 von 50
dB(A) am Tag und 35 dB(A) nachts bzw. 40 dB(A) für Verkehrslärm in der Nacht.
Immissionssituation

Vom Plangebiet gehen bei üblicher Nutzung keine Emissionen aus, die geeignet wären, in
angrenzenden schutzwürdigen Gebieten zu Uberschreitungen von Grenz-, Rieht- oder
Orientiemngswerten zu führen.
Auf das Plangebiet wirken im Wesentlichen Geräuschimmissionen durch den Fahrverkehr auf den
angrenzenden Straßen. Auf Grund der konkreten räumlichen Gegebenheiten sowie der sich bereits
aus anderen gesetzlichen Gegebenheiten (GEG8) ergebenden Mindestanforderungen an die Bauweise
gehe ich davon aus, dass die gesunden Wohnverhältnisse im Plangebiet gewahrt werden. Durch die in
einiger Entfernung verlaufenden Hauptverkehrsstraßen B1 und A115 werden im Plangebiet nur
unwesentliche Immissionen verursacht.

In einem relevanten Abstand zum Plangebiet sind mir keine Anlagen bekannt, welche den
Anforderungen der 12. BlmSchV9 unterliegen.
Umweltbericht

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes maßgeblich sind die Schutzgüter Mensch /
menschliche Gesundheit sowie Klima / Luft.

Den entsprechenden Ausführungen kann gefolgt werden.

3. Fazit

Hinsichtlich der hierzu vertretenden Belange des Immissionsschutzes kann dem Vorhaben zugestimmt
werden.

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre
Gültigkeit. Das Ergebnis derAbwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB
mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der
Genehmigung gebeten.

Maik Gruber

Dieses Dokument wurde am 22.07.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig,

8 Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in
Gebäuden* (Gebäudeenergiegesetz - GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. l S. 1728), zuletzt geändert durch Artikel 18a des
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. l S. 1237)
9 Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung -12. BlmSchV) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBI. l S. 483), zuletzt geändert durch Artikel 107 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. l S. 1328)
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LAND BRANDENBURG Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

LBGR Postfach 100933 j 03009 Cottbus

Gemeinde Kleinmachnow
FD Stadtplanung/Bauordnung
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

Fachbereich Bau
Verkehr/ sta "/""'r^-.. . en
fflma"' T -/ T'e'bau/ Gemeinde-

EINGANG: ° stodtw- aiün
Hochbau

^... <©. OB. JULI 202^ Wolin-v.

Rü

BV

Wvlom:

Abläge:
FBL

di9"°' Regisfrotur

Inselstraße 26
03046 Cottous

Bearb. : HerrTsschichholz
Gesch. -Z. : 74. 21.48-31-941
Telefon: 0355/48640-337
Telefax: 0355/48640-110
E-Mail: lbgr@lbgr. brandenburg. de
Internet: www.lbgr.brandenburg.de

Cottbus, . Juni 2024

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

A Allgemeine Angaben

Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder", Gemeinde
Kleinmachnow

Ihr Schreiben vom 11 . Juni 2024 - 61, 1011 /Jun-24 Sa

Anhörungsfrist: 26. Juli 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Lrn. ^h?^n^m, erfa,chlich??. zii®tärldigk^itfürb®r9bauliche und geologische Belange
äußert sich das Landesamtfür Bergbau, Geologieund Rohstoffe \LBGR) auf de'r'GrLnd-
läge der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zu o. a. Pla-
nungA/orhaben wie folgt:

B Stellungnahme

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung.

1. Einwendungen mit rechüicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher
Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der
Abwägung nicht überwunden werden können":

Keine.

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren
können, mit Angabe des Sachstands:

Keine.

Überweisungen an:
Landesbank Hessen-Thüringen
Kontoinhaber: Landeshauptkasse Potsdam
Konto-Nr. : 7110401747
Bankleteahl: 30050000

IBAN: DE43 3005 0000 7110 4017 47
BIC-Swift WELADEDDXXX
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3.

Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan;

Hinweis:

Der innerhalb unserer Stellungnahme vom 14. Dezember 2022, LV.m. unserer Stellung-
nähme vom 19 Februar 2024 vertretene hydrodynamisch, beeinflusste Bereich des Un-
tergrundspeichers Berlin, ist im o.g. Bereich des Bebauungsplanes nicht mehr existent.

Geologie:

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder
geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder Auskynfts-
Pflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowiezur Uber-
mittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zui-verfü-
gungsteilung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatenge-
setz-GeolDG)).

Freundliche Grüße
Im Auftrag

/^ '> ^
Tzschichholz



LAND BRANDENBURG Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

LBGR | Postfach 100933 | 03009 Cottbus

Gemeinde Kleinmachnow
FD Stadtplanung/Bauordnung
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

^emc;nd,. ̂ ,^,:^:,. cw
BMr"~~'"~'-"'

E^'G. '.NG:

, CU JULI 2024
C0147^'

1 ^/!. v :' Inselstraße 26

j ^ \ 03046 Cottbus
Hw^

Bearb. : HerrTzschichholz

1< --- i Gesch.-Z. : 74.21.48-31-941
l Telefon: 0355/48640-337

!"S^S~i Telefax: 0355/48640-110
E-Mail: lbgr@lbgr. brandenburg. de
Internet: www.lbgr.brandenburg.de

Cottbus, Z.^-. Juni 2024

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

A Allgemeine Angaben

Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder", Gemeinde
Kleinmachnow

Fac ere'ch eotwi.T",^
Verkehr/ l-sta~p
KBma p

EINGANG:
lhrSchreibenvom11. Juni2024-61/ 1011 /Jun-24 Sa

Anhörungsfrist: 26. Juli 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

:AS^
Rü wv! cm:

BV

Tisfbau/

l StacHw.

04. JULI 2024

Ssmeinde-
9r0n

. toG. 'ibou

'".:,'in.V,

rSL

Ablase' ä!S"°i i;.igl.tratur

Lrrln_a!1n?e, n .Tein,er fachlichen Zuständigkeit für bergbauliche und geologische Belange
äußert sich das Landesamt für Bergbau, Geologieund Rohstoffe \LBGR} i auf der' Gmnd-
läge der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zu o. a. Pla-
nungA/orhaben wie folgt:

B Stellungnahme

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung.

1' SinwTndung®^. mi?rechtHcher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher
Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehö7deinder
Abwägung nicht überwunden werden können":

Keine.

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren
können, mit Angabe des Sachstands:

Keine.

Überweisungen an:
Landesbank Hessen-Thüringen
Kontoinhaber: Landeshauptkasse Potsdam
Konto-Nr. : 7110401747
Bankleitzahl: 300 500 00

IBAN: DE43 3005 0000 7110 4017 47
BIC-Swift: WELADEDDXXX
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Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

3. Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan:

Hinweis:

Der innerhalb unserer Stellungnahme vom 14. Dezember 2022JV^.^se^eHung-
^a'hmel wml ^9". IFebma72024üvertreten^hydrody_namisch, beeinflusste Bereich de^
te'rgrundspeichers'BeriinJsUm o.g. Bereich des'Bebauungsplanes nicht mehr existent.

Geologie:

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen^er
i Üntereuchungen bestehendeAnzeige-, Mitteilungs- oderAus_kunfts-

:'hm 7§8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zw UDe^
Sng1,

1 

sTcherung~und-öffentlichen Be'reitstellung Q^\og\scherDa\en^zwJ^e^-
gulngst3lunggeobgrs cher Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatenge-

setz-GeolDG)).

Freundliche Grüße
Im Auftrag

//^ > -
Tzschichholz
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Sa or, Sebastian

Von:
Gesendet:

An:

Betreff:
Anlagen:

Wohlfahrt, Stefan <Stefan. Wohlfahrt@LFB. Brandenburg. de>
Freitag, 12. Juli 2024 11:07
Behoerdenbeteiligung
Beteiligung B- Plan Verlängerung Wolfswerder
2024-07-11 Anschreiben zur SN.pdf; 2024-07-11 SN B-Plan KLM-BP-026. pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die Dokumente zum B-Plan "Verlängerung Wolfswerder"

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Stefan Wohlfahrt
Revierieiter

Landesbetrieb Forst Brandenburg
Forstamt Potsdam-Mittelmark
Revier Güterfelde

Waldfrieden11
14806 Bad Belzig
OT Dippmannsdorf

Telefonnummer: 0331 - 8171345
Funknummer: 0175 - 7352106

uen/ oh e
S/ Ge-e-

0^.

^Fachsei
Kttma" sfa

B^NG.. ß ^ü/

^-A3S~^. M)2fla ""*-
»"""^ "" ""-.

':^^.-
s^

Dateianhänge mit dem veralteten Microsoft-OfRce-Format (*. doc) werden von der IT zentral entfernt. Ich möchte Sie
bitten, in^-Mail-Nachnchten nur Dokumente in einem der aktuellen Microsoft-OfRce-Formate (z. B. docx/xlsx/ppüc)
oder im PDF-Format beizufügen.

www.forstbrandenbur .de
www.forstwirtschaft-in-deutschland.de
www.treff unktwald. de

OuroRSTBrsndenbyrg
Ldr*A'^(W"<

KLIMA, l SCHUTZ WALD

Brandenburg handelt.
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LAND BRANDENBURG
-?-

Landesbetrieb
Forst Brandenburg
- untere Forstbehörde .

Lmde. brtrieb Forat Brandenburg | Foretamt Potsdain-MUelmaik | Waldfriedenll l 14806 Bad Belzig

Gemeinde Kleinmacnnow

Postfach 1108
14533 Kleinmachnow

per Mail an: behoerdenbeteiligung@kleinmachnow. de
am12.07.2024

Forstamt Potsdam-Mittelmark

Bearb.: Stefan Wohlfahrt
Gesch. Z, : KLM-BP-026
Hausruf: +493318171345
Fax: +49 331 275484350
FoA. Potsdam-Mittelmark@LFB. Brandenburg. de

www. forst. brandenburg. de

www. forstwirtschaft-in-deutschland. de

Dippmannsdorf, 12.07. 2024

B-PI KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmach-
now

Sehr geehrter Herr Emsting,

anbei übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum o. g, Planvorhaben zur
Kenntnis und Berücksichtigung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Wohlfahrt
Leiter Revier Güterfelde

Dieses Dokument wurde am 12. 07. 2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift
gültig.

Dienstaebäude

Waüfrieden11 14806 Bad Belzig,
OT Dippmannsdorf

Telefon

(033846)90920

E»

(0331)275484340
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Formblatt

Landesbetrieb Forst Brandenburg
Untere Forstbehörde
Forstamt Potsdam - Mittelmark
Waldfriedeml
14806 Bad Belzig

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an,Bauleitverfahren
und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB)

Vorbemerkung

Mit der Beteiligung wird den Trägem öffentlicher Belange Gelegenheit zur Ste«ungnahm^m^R^hm^n
^eaezSS z7einuem Zten 'Plam/erfahren^ gegeben: ̂ ck^erste"ij n9nat^e;^- ^ISnT"d?eSS"S^'^
Sgunlhumcei^zS'b?g^ anzugeben, damit die Gemeinde den l

nach vollziehen kann.

Leerzeilen bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen 13

Stadt/Gemeinde/Amt:

a Flächennutzungsplan

E Bebauungsplan

BebauungsplanKLM-BP-026, V^^^^^^^

l vorhabenbezogener Bebauungsplan

D sonstige Satzung

Frist für die Stellungnahme (§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 BauGB): 26. Juli 2024



Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Landesbetrieb Forst Brandenburg
Untere Forstbehörde
Forstamt Potsdam - Mittelmark
Waldfrieden11
14806 Bad Belzig

1-1 Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung

1 Einwendungen

^SlnfnR^,, rech.tlipher. verbmdlic. hkeit. auf9rund ̂ gesetzlicher Regelungen, die ohne
^as^£Mbe=>;;^bwa^^zw ssi^

a) Einwendungen:

Innerhalb^ des^ Entwurfes zum Bebauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder- ist
Wald^gemaß^ 2 LWaldGD betroffen. Hierbei handelt es sich um die'Flurstöcke'509'iwT'51l0.1
w: ̂;. 51"H54(>'541'm-543' 544' 547. 548. 549, 550:551;1552'Jnd i'553"'Ge,nä"ß

f zum Bebauungsplan wird der vorhandene Wald mit dem Ziel der Änderu~nad7r
N"utzungsart. in wohnbauflächel straßenfläche und öffentliche Grünfläche'überplan(u'äeTe
lTmde. waldumwandlung darfnur mit Genehmi9un9 der unteren Forstbehöi'deerfoig en^D^
er liegende Entwurfes Bebauungsplanes "Verlängerung Wolfswerder-'"stehT"ei^r
Genehmigung nach § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG derzeit nicht gleich. D. h"es"handelt SK;h'nicht"^
eine-nwaldrechtlich qualifizierten B-Ran- Ist in einem Bebauungsplan gem. §30BauGB, "derdie
Anforäemngen des § 8 Abs,^2, Satz 3 LWaldG (waldrechtliche Qualifikation) ni;h7erfullt,üeinec
wm Wald abweichende bauliche Nutzung als zulässig festgesetzt, so^karm der Vorhaben^
dieWaldumwandlung^und die damit verbundenen "Ausgleichs-und'Ersat2maßnahmen"aim
späte.TBaugenehmigungsverfahren beantra9en. Des'Weiteren ist bei'^ine" vom "Wald
a"bwelche-nde weitere, bauge"ehmigungsfreie Nutzung (z. B. Grünfläche)"als""zuläs^
fes!gls etzt:"so.. haLder , vorhabenträ9er gesondert einen formg'ebundenen "Antmg^aTf
Genehmi?ungzur umwandlun9 von wald '"eine andere Nut2ungsart"gem"'§8"LWaldGabe^
Forstamt Potsdam Mittelmark als untere Forstbehörde zu stellen, dervoon'dort°beschieden S,'

b) Rechtsgrundlagen:

1) waldgesetzdesLandes Brandenburg (LWafdG) vom 20. April 2004 (GVBI. l Nr. 6. S.
), in der derzeit geltenden Fassung ' ' '"" ~" ' ''"""' ""' "' u'



c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung (z. B.
Ausnahme von Befreiungen):

Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Woh^ba^ung, Verke^hrsw^d
G^huenü7e3enl Iwerden:'D^
^ragTvecrfah?eTdie'Genehmigui ng'zur Umwandlung von Wald erhalten. Es bestehen keine

weiteren Möglichkeiten der Befreiung.

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung:

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Festlegung unvorhergesehener nachteiliger
Auswirkungen:

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme:

4. Weitergehende Hinweise:

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe
des Sachstandes und des Zeitrahmens:

D Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinw^ausdj^ne^^^^
^ü^te^g^iiedert"nachSachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Datum, Unterschrift



Sa or, Sebastian

y-

Von:
Gesendet:

An:

Cc:
Betreff:
Anlagen:

Lydia Stock <lydia. stoeck@havelland-flaeming. de>
Mittwoch, 24. Juli 2024 09:56
Behoerdenbeteiligung
gl5. post@gl. berlin-brandenburg. de
BP Nr. 026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow
6sz_10195_xh.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum im Betreff genannten Vorhaben erhalten Sie unsere Stellungnahme als unterschriebene PDF-Datei. Sollten Sie
die Stellungnahme zusätzlich in Papierform wünschen, geben Sie bitte eine Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Lydia Stock

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Oderstraße 65

14513 Teltow
Tel: 03328/3354-14
Fax: 03328/3354-20
Internet: www. havelland-flaemin . de

Fachbereich Bauen/Wohnen
Verkehr/

Klima
EINGANG:

dt ./ Itefbau/ Gemeinde-
rün

Hochbau

Stadhv.

O1.i
Nr. /f. ^0. i V '

Rü Wvl am:

Wohn-V.

FBL

V Abläge: digital Regfstratur

ffwj^^f^

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten:
htt s: havelland-flaemin . de w -content u loads 2021 06 Datenschutz Email, df
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Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

- Der Vorsitzende -

Rathaus Kleinmachnow
FD Stadtplanung/Bauordnung
Postfach 1108

14533 Kleinmachnow

ausschließlich via E-Mail an: Behoerdenbeteili un Kleinmachnow. de

Bearbeiter Tel. E-MaiI:
HerrKlauber -13 kilian.klauber@havelland-fiaeming.de

Az.:
6sz_10195_xh

Teltow, den
12.07.2024

Planung: Bebauungsplan Nr. 026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmach-
now

Hier: Beteiligung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming als Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Bezug: Ihr Schreiben vom 11.06.2024 mit der Bitte um Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für die Beteiligung am o. g. Planverfahren und nehme wie folgt Stellung:

1. Formale Hinweise

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes zur
Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG) vom 08. Februar 2012
(GVBI. l Nr. 13), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Mai 2024 (GVBI. l Nr. 20), Trägerin der
Regionalplanung in der Region Havelland-Fläming. Ihr obliegt die Aufstellung, Fortschreibung, Än-
demng und Ergänzung des Regionalplans als übergeordnete und zusammenfassende Landespla-
nung im Gebiet der Region.

Die Satzung über den Sachlichen Teilregionalplan Grundfunktionale Schwerpunkte wurde mit
Bescheid vom 23. November 2020 von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Beriin-Bran-
denburg genehmigt. Mit der Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr.
51 vom 23. Dezember 2020 trat der sachliche Teilregionalplan in Kraft.

Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 27. Juni 2019 die Aufstellung des Regional-
plans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt für
Brandenburg Nummer 28 vom 24. Juli 2019 bekannt gemacht.

. Körperschaft des öffentlichen Rechts .
Oderstraße 65, 14513 Teltow

Tel. : (03328) 3354-0, Fax: (03328) 3354-20,
E-Mail: info@havelland-flaeming.de, Internet: www.havelland-flaeming.de

Verkehrsverbindung: - Potsdam Hauptbahnhof: Bus Xl oder 801 bis Teltow. HaltesteBe Tellow/Feuerwehr- alle 20 min.
. Berlin S-Bahn 25 nach S Teltow/Stadt, dann Bus X1 oder 601 Us HaHesteNe Tdtow/Feueroehr- alle 10 min.



In der 6. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18. November 2021 wurde der Entwurf
des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 05. Oktober 2021, bestehend aus textlichen Fest-
legungen, Festlegungskarte und Begründung gebilligt. Die Regionalversammlung hat zudem be-
schlössen, für den Entwurf des Regionalplans das Beteiligungsverfahren sowie die öffentliche Aus-
legung der Unterlagen nach § 9 Absatz 2 ROG in Verbindung mit § 2 Absatz 3 RegBRPIG durch-
zuführen. In diesem Verfahren bestand bis zum 09. Juni 2022 die Möglichkeit zur Abgabe einer
Stellungnahme.

Am 17. November 2022 hat die Regionalversammlung Havelland-Fläming den Beschluss gefasst,
die Festlegung von Gebieten für die Windenergienutzung vom Entwurf des Regionalplans Havel-
land-Fläming 3.0 abzutrennen und hierfür einen Sachlichen Teilregionalplan Windenergienut-
zung 2027 aufzustellen.

In der 11. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 06. Juni 2024 wurde der Entwurf des
Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming, bestehend
aus textlichen (Textteil) und zeichnerischen Festlegungen (Festlegungskarte) als Satzung be-
schlössen. Diese wird bei der Landesplanungsbehörde zur Genehmigung eingereicht. Das Aufstel-
lungsverfahren zum Regionalplan Havelland-Fläming 3. 0 wird mit den übrigen Festlegungen fort-
geführt.

2. Regionatplanerische Belange

Das Plangebiet befindet sich gemäß Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 in einem
Vorbehaltsgebiet Siedlung (Grundsatz 1. 1) und entspricht somit den regionalplanerischen Belan-
gen.

Mit freundlichen Grüßen

fe®^teüN ̂ 5/-Ä-ü^-
Marko Köhler

-2 6sz_10195_xh



Sa or, Sebastian

Von:
Gesendet:

An:

Betreff:
Anlagen:

3S

TOeB <TOeB@potsdam-mittelmark. de>
Montag, 22. Juli 2024 10:17
Behoerdenbeteiligung; Sagor, Sebastian
BPL KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow
Stellungnahme_ToeB. docx

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie die beiliegende Stellungnahme.

Freundliche Grüße

Im Auftrag

Manuela Dorn

Fachbereich Bouen/Wohnen
Verkehr/ t . / Tietbau/ Gemelnde-

Klima B Stadtw. -n
EINGANG: Hochbau

 

:,^g9
Rü Wvl am:

22. -JUL 2 hn-V.

BV Abläge:

FBL

digital Reglstratur

^.z^^
LANDKREIS
POTSDAM-MITTEtMARK

Dezernat Bauen, Umwelt und Kataster
Fachdienst Denkmalschutz und Öffentliches Recht
Niemöllerstr. l, 14806 Bad Belzig
Tel. 03328318541
ToeB otsdam-mittelmark. de

Achtung: Es können E-Mails mit max. 10 MB empfangen werden. Alternativ nutzen Sie bitte folgenden Link zum
Bereitstellen von Anhängen oder größeren Datenmengen: htt s: data. otsdam-mittelmark. de Start?0
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Vorab per Mail
Behoerdenbeteili un Kleinmachnow. de

Gemeinde Kleinmachnow

Der Bürgermeister
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

Dienststelle: Dezernat4
Bauen, Umwelt und Kataster
Fachdienst Denkmalschutz und Öffentliches Recht
Potsdamer Straße 18 A, 14513 Teltow
Auskunft erteilt:
Frau Dom

Telefon (Durchwahl) Telefax
03328 318-541 03328 31 8-559
E-Mail ToeB@Potsdam-Mittelmark.de

Aktenzeichen
02300-24-60

Datum

22. 07. 2024

Vorhaben Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark als Träger öffentlicher Belange gem. § 4a
Abs. 3 BauGB zu dem Entwurf des Bebauungsplanes KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"
der Gemeinde Kleinmachnow

Grundstück Kleinmachnow, Wolfswerder

Gemarkung Kleinmachnow Kleinmachnow
Flur 9 9

Fluretück u. a. 550

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 11. 06. 2024 bitten Sie um Stellungnahme des Landkreises Potsdam-
Mittelmark als Träger öffentlicher Belange zu dem Entwurf des Bebauungsplanes KLM-BP-026
"Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow.

Folgende Fachdienste des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurden beteiligt und geben
nachstehende Einwendungen aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,
Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können, Anregungen
aus der eigenen Zuständigkeit sowie allgemeine Hinweise.

Diese Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entspricht keiner
vollumfänglichen rechtsaufsichtlichen Prüfung.

. Fachdienst Umwelt

Untere Wasserbehörde

Das Vorhaben befindet sich

-1 -
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a) außerhalb von festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten
Wasserschutzgebieten und
b) entsprechend §74 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) außerhalb eines Gebietes in dem ein
Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren (Hochwasser mit mittlerer
Wahrscheinlichkeit) zu erwarten ist
htt : www. mlul. brandenbur . de cms detail. h bb1.c337841. de).

l. Einwendun en

Keine Einwendungen.

II. Hinweis Flurabstand

Im geplanten Baugebiet liegt laut GIS ein Flurabstand von ca. >1 - 4 m. Sollte eine
Grundwasserabsenkung erforderlich sein, so ist diese innerhalb des Bauverfahrens zu beantragen.
Die Absenkung des Grundwassers ist gemäß § 49 (1) Wasserhaushaltsgesetz anzeigepflichtig. Eine
Grundwasserabsenkung bedarf einer wasserrechtlichen Entscheidung.

Untere Bodenschutzbehörde

l. Einwendun en

keine

II. Hinweise zur Festle un des Untersuchun sumfan s des Umweltberichts
S. 23, Kap. 2.7.2
Der Planfall wird nicht korrekt beschrieben. Das Schutzgut Boden wird durch die Versiegelung in
Höhe von ca. 5. 000 m2 nicht beeinträchtigt, sondern die natürlichen Bodenfunktionen gehen

verloren. Die Bodenversiegelung wird als schädliche Bodenveränderung nach BBodSchG eingestuft.

beschrieben. Denn der Boden wird alle seine natürlichen
S. 24; Kap. 2.7.3
Der Nullfall wird unvollständig
Bodenfunktionen als

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,
b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,
c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer-
und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers,
weiter erfüllen können.

Bezüglich Umfangs und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind die gesetzlichen Pflichten zu
beachten. Im Land Brandenburg wurde mit Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Landwirtschaft vom 30. 04. 2019 die "Checklisten zur Berücksichtigung des Schutzguts
Boden in Planungs- und Zulassungsverfahren" der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz
(LABO) verbindlich eingeführt, in denen die Anforderungen zum Schutzgut Boden bei der Prüfung
von Planungs- und Zulassungsverfahren detailliert aufgeführt sind.
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III. Hinweise für Überwachun smaßnahmen

Bei Vorkommen von schützenswerten Böden und dem vorgesehenen Umfang der Neuversiegelung
sollte eine bodenkundliche Baubegleitung vorgesehen werden.

IV. Weiter ehende Hinweise

Nach § 1 a (2) BauGB gilt: Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden
(Bodenschutzklausel). Zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme sind möglichst die
Wiedernutzbarmachung von Flächen oder die Aufstockung bereits bestehender Gebäude
vorzuziehen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Die mit dem o. g. Bebauungsplan geplante Versiegelung von Waldboden stellt neben einem
Bodenabbau den massivsten menschlichen Eingriff in das Ökosystem Boden dar.

Die Bodenschutzklausel wird durch die sog. Umwidmungssperrklausel ergänzt, nach der Wald nur im
notwendigen Umfang umgenutzt werden soll (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Die derzeitige
Flächennutzung Wald steht damit unter einem besonderen Schutz.

Untere Naturschutzbehörde

A. Einwendun en

Keine.

B. Hinweise zur Festle un des Untersuchun sumfan s des Umweltberi hts

Keine.

C. Hinweise für Uberwachun smaßnahmen

Die Gemeinden überwachen gemäß § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu
ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder
Festsetzungen nach § 1 a Abs. 3 Satz 2 BauGB und von Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB (-
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich entsprechend der Eingriffsregelung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz).

Für den Fall, dass artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen keinen hinreichenden Erfolg haben,
sind sie anzupassen oder alternative Maßnahmen zu entwickeln und bis zum Einstellen des Erfolges
durchzuführen.
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D. Weiter ehende Hinweise

Rechtserhebliche Hinweise

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz) sind gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Abwägung nach § 1 Abs. 7
BauGB zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB durch geeignete
Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich.
Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Eine
Beeinträchtigung gilt dann als ersetzt, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des
Naturhaushalts im betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Die Ausgleichsmaßnahmen für die planbedingten Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind
zu beanstanden:

Eine Maßnahme, mit der das Ziel verfolgt wird, beeinträchtigte Funktionen von Böden
wiederherzustellen beziehungsweise aufzuwerten, wird naturgemäß dort umso größer sein, wo
Boden in höherem Maße beeinträchtigt und deshalb besonders aufwertungsfähig ist. Umgekehrt ist
die Aufwertungsfähigkeit eines Bodens bei weniger starker oder fehlender Beeinträchtigung
entsprechend geringer beziehungsweise gleich Null. Während im Fall der Entsiegelung und
Sanierung von Böden die Aufwertung besonders augenfällig ist, ist das Aufwertungspotenzial eines
seit langem ungenutzten oder extensiv genutzten, von Vegetation bedeckten Bodens entsprechend
gering.

Ob die Bodenfunktionen der Flächen des B-Plans, auf denen die Ausgleichsmaßnahme entsprechend
der Textlichen Festsetzung 5. 5 - Einzelbaumpflanzung oder Belassen vorhandenen Baumbestands -
durchgeführt werden soll, überhaupt aufwertungsfähig ist und in welchem Umfang sowie worin die
Aufwertung von Bodenfunktionen durch die Pflanzung solitärer Bäume oder durch das bloße
Stehenlassen vorhandener Bäume besteht, wird weder dargelegt noch ist sie offenkundig.
Insbesondere die bloße Erhaltung vorhandener Bäume ist jedenfalls keine Maßnahme, die die
Bodenfunktionen einer Fläche aufwertet. Diese Ausgleichsmaßnahme ist deshalb untauglich, die
planbedingten Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu kompensieren. Für die B-Plan-
bedingten erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind entsprechend der oben
genannten gesetzlichen Bestimmungen wirksame und zweckmäßige Maßnahmen zu entwickeln und
zu sichern.
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Fundstellen der zitierten Rechtsvorschriften:

. BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. l S.
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 394)
geändert worden ist

. BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. l S. 2542), das zuletzt durch Artikel
5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 l Nr. 153) geändert worden ist

Freundliche Grüße

Im Auftrag

M. Dorn
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Vorab per Mail
Behoerdenbeteili un Kleinmachnow.de
Gemeinde Kleinmachnow

Der Bürgermeister
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Der Landrat

Dienststelle: Dezernat4
Bauen, Umwelt und Kataster
Fachdienst Denkmalschutz und Öffentliches Recht
Potsdamer Straße 18A, 14513Teltow
Auskunft erteilt:
Frau Dorn

Telefon (Durchwahl) Telefax
03328 318-541 03328 31 8-559
E-Mail ToeB@Potsdam-IVIittelmark.de

Aktenzeichen

02300-24-60
Datum

22. 07.2024

vorhaben Stellungnahme des Landkreises Potsdam-MitteImark als Träger öffentlicher Belange gem. § 4a
Abs. 3 BauGB zu dem Entwurf des Bebauungsplanes KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"
der Gemeinde Kleinmachnow

Grundstück Kleinmachnow, Wolfswerder

Gemarkung Kleinmachnow Kleinmachnaw
Flur 9 9

Flurstück u.a. 550

Fachbereic Bauen/Wohnen

Verkehr/ S l. / Tiefbau/ Gemelnde-
KSma_ Stadhv. yün

.-.IG^t-IG: Hochbau

l..^2^
.rIWvi üin:

BV l Ab'os^':

Wohn-v.

FBL

.. ;.

^5~. Z^S<?Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 11. 06. 2024 bitten Sie um Stellungnahme des Landkreises Potsdam-
Mittelmark als Träger öffentlicher Belange zu dem Entwurf des Bebauungsplanes KLM-BP-026
"Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow.

Folgende Fachdienste des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurden beteiligt und geben
nachstehende Einwendungen aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,
Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können, Anregungen
aus der eigenen Zuständigkeit sowie allgemeine Hinweise.

Diese Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entspricht keiner
vollumfänglichen rechtsaufsichtlichen Prüfung.

. Fachdienst Umwelt

Untere Wasserbehörde

Das Vorhaben befindet sich

Postanschrift
Landkreis Potsdam-Mittelmark
Postfach 1138
14801 Bad Belzig

Tel. : (033841)-91,0
Fax: (033841)-91'218
E-Mail: info@potsdam-mittelmark.de
Internet: www.potsdam-mittelmark. de

Bank MBS Potsdam
BLZ 16050000
Konto-Nr. 3502221323
BIG WELADED1PMB
IBAN DE93160500003502221323
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a) außerhalb von festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten
Wasserschutzgebieten und
b) entsprechend §74 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) außerhalb eines Gebietes in dem ein
Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren (Hochwasser mit mittlerer
Wahrscheinlichkeit) zu erwarten ist
htt : www.mlul. brandenbur .de cms detail. h bb1.c337841.de

l. Einwendun en

Keine Einwendungen.

II. Hinweis Flurabstand

Im geplanten Baugebiet liegt laut GIS ein Flurabstand von ca. >1 - 4 m. Sollte eine
Grundwasserabsenkung erforderlich sein, so ist diese innerhalb des Bauverfahrens zu beantragen.
Die Absenkung des Grundwassers ist gemäß § 49 (1) Wasserhaushaltsgesetz anzeigepflichtig. Eine
Grundwasserabsenkung bedarf einer wasserrechtlichen Entscheidung.

Untere Bodenschutzbehörde

l. Einwendun en

keine

II. Hinweise zur Festle un des Untersuchun sumfan s des Umweltberichts

S. 23, Kap. 2.7.2
Der Planfall wird nicht korrekt beschrieben. Das Schutzgut Boden wird durch die Versiegelung in
Höhe von ca. 5.000 m2 nicht beeinträchtigt, sondern die natürlichen Bodenfunktionen gehen
verloren. Die Bodenversiegelung wird als schädliche Bodenveränderung nach BBodSchG eingestuft.

S. 24; Kap. 2. 7.3
Der Nullfall wird unvollständig beschrieben. Denn der Boden wird alle seine natürlichen
Bodenfunktionen als

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,
b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,
c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer-
und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers,
weiter erfüllen können.

Bezüglich Umfangs und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind die gesetzlichen Pflichten zu
beachten. Im Land Brandenburg wurde mit Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Landwirtschaft vom 30.04. 2019 die "Checklisten zur Berücksichtigung des Schutzguts
Boden in Planungs- und Zulassungsverfahren" der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz
(LABO) verbindlich eingeführt, in denen die Anforderungen, zum Schutzgut Boden bei der Prüfung
von Planungs- und Zulassungsverfahren detailliert aufgeführt sind.
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III. Hinweise für Überwachun smaßnahmen

Bei Vorkommen von schützenswerten Böden und dem vorgesehenen Umfang der Neuversiegelung
sollte eine bodenkundliche Baubegleitung vorgesehen werden.

IV. Weiter ehende Hinweise

Nach § 1 a (2) BauGB gilt: Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden
(Bodenschutzklausel). Zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme sind möglichst die
Wiedernutzbarmachung von Flächen oder die Aufstockung bereits bestehender Gebäude
vorzuziehen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Die mit dem o. g. Bebauungsplan geplante Versiegelung von Waldboden stellt neben einem
Bodenabbau den massivsten menschlichen Eingriff in das Ökosystem Boden dar.

Die Bodenschutzklausel wird durch die sog. Umwidmungssperrklausel ergänzt, nach der Wald nur im
notwendigen Umfang umgenutzt werden soll (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Die derzeitige
Flächennutzung Wald steht damit unter einem besonderen Schutz.

Untere Naturschutzbehörde

A. Einwendun en

Keine.

B. Hinweise zur Festle un des Untersuchun sumfan s des Umweltberichts

Keine.

C. Hinweise für Uberwachun smaßnahmen

Die Gemeinden überwachen gemäß § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu
ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder
Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB und von Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB (^
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich entsprechend der Eingriffsregelung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz).

Für den Fall, dass artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen keinen hinreichenden Erfolg haben,
sind sie anzupassen oder alternative Maßnahmen zu entwickeln und bis zum Einstellen des Erfolges
durchzuführen.
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D. Weiter ehende Hinweise

Rechtserhebliche Hinweise

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz) sind gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Abwägung nach § 1 Abs. 7
BauGB zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB durch geeignete
Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich.
Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Eine
Beeinträchtigung gilt dann als ersetzt, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des
Naturhaushalts im betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Die Ausgleichsmaßnahmen für die planbedingten Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind
zu beanstanden:

Eine Maßnahme, mit der das Ziel verfolgt wird, beeinträchtigte Funktionen von Böden
wiederherzustellen beziehungsweise aufzuwerten, wird naturgemäß dort umso größer sein, wo
Boden in höherem Maße beeinträchtigt und deshalb besonders aufwertungsfähig ist. Umgekehrt ist
die Aufwertungsfähigkeit eines Bodens bei weniger starker oder fehlender Beeinträchtigung
entsprechend geringer beziehungsweise gleich Null. Während im Fall der Entsiegelung und
Sanierung von Böden die Aufwertung besonders augenfällig ist, ist das Aufwertungspotenzial eines
seit langem ungenutzten oder extensiv genutzten, von Vegetation bedeckten Bodens entsprechend
gering.

Ob die Bodenfunktionen der Flächen des B-Plans, auf denen die Ausgleichsmaßnahme entsprechend
der Textlichen Festsetzung 5.5 - Einzelbaumpflanzung oder Belassen vorhandenen Baumbestands -
durchgeführt werden soll, überhaupt aufwertungsfähig ist und in welchem Umfang sowie worin die
Aufwertung von Bodenfunktionen durch die Pflanzung solitärer Bäume oder durch das bloße
Stehenlassen vorhandener Bäume besteht, wird weder dargelegt noch ist sie offenkundig.
Insbesondere die bloße Erhaltung vorhandener Bäume ist jedenfalls keine Maßnahme, die die
Bodenfunktionen einer Fläche aufwertet. Diese Ausgleichsmaßnahme ist deshalb untauglich, die
planbedingten Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden zu kompensieren. Für die B-Plan-
bedingten erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind entsprechend der oben
genannten gesetzlichen Bestimmungen wirksame und zweckmäßige Maßnahmen zu entwickeln und
zu sichern.
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02300-24-60

Fundstellen der zitierten Rechtsvorschriften:

. BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. l S.
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 394)
geändert worden ist

. BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. l S. 2542), das zuletzt durch Artikel
5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 l Nr. 153) geändert worden ist

Freundliche Grüße

Im Auftrag



Sa or, Sebastian

Von:
Gesendet:

An:

Betreff:

Anlagen:

35

Zbierski, Heike <Heike. Zbierski@potsdam-mittelmark. de>
Dienstag, 3. Dezember 2024 11:51
Sagor, Sebastian
WG: Bebauungsplan in Aufstellung KLM-BP-026 "Verlängerung
Wolfswerder"; hier: Standort Trafostation östlich des Geltungsbereiches
Flächennutzungsplan_Kleinmachnow_2020. PDF; FNP_Markierung Standort
Trafostation.jpg; KLM-BP-026_Verlängerung
Wolfswerder_Trafostation_Variante-1. jpg;KLM-BP-026_Planteii_Stand
19.09.2024_Standort Trafo.pdf

Sehr geehrter Herr Sagor,

bei dieser Fragestellung handelt es sich um einen Eingriff, für deren Erteilung Herr Gläser nicht zuständig
ist.

Nach überschlägiger Prüfung spricht seitens der UNB nichts gegen den Standort, es ist eine normale
Eingriffsgenehmigung durch die UNB erforderlich und ist hierzu beantragen. In diesem Zuge würde auch
die Bodenschutzbehörde und die Wasserbehörde beteiligt, ob von dort Widerstände zu erwarten sind.

Bitte senden Sie aussagekräftige Antragsunterlagen (oder macht das die Edis selbst?) an
Umwelt otsdam-mittelmark. de. Hieraus sollten vor allem die Größe der Anlage und ggf. weitere
Versiegelungen (Zuwegung) hervorgehen.

Freundliche Grüße

Im Auftrag

Heike Zbierski

Sachbearbeiterin

Fachbereich Bo n n

Verkehr/ Sta liefbau/ meinde-
Kuma Ba Stodtv/. giün

BNGANG; Hochbau

Nr:.
03. DEZ. 2024 , ~v

Rü Wvl am:

BV Abläge: digital

Wohn-V.

FBL

F-'egish-afur

PM LANOKRKiS
POTSDAM-MITTELMARK

Dezernat Bauen, Umwelt und Kataster
Untere Naturschutzbehörde

Niemöllerstraße 1, 14806 Bad Belzig

Telefon: 03328318-574
Fax: 03328318-582
E-Mail: naturschutz otsdam-mittelmark.de
Internet: www. potsdam-mittelmark. de

ACHTUNG: Es können E-Mails mit max. 5 MB empfangen werden! Alternativ nutzen Sie bitte
folgenden Link zum Bereitstellen der Anhänge: htt s: data. tsdam-mittelmark. de



Von: Gläser, Mathias <Mathias.Glaeser@potsdam-mittelmark.de>
Gesendet: Dienstag, 3. Dezember 2024 11:40
An: Zbierski, Heike <Heike. Zbierski@potsdam-mittelmark. de>
Betreff: WG: Bebauungsplan in Aufstellung KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"; hier: Standort Trafostation
östlich des Geltungsbereiches

Hallo Heike,

mit der Bitte um Antwort an Herrn Sagor.

Viele Grüße

Mathias

Von:S.Sa or kleinmachnow. de <S.Sa or kleinmachnow. de>
Gesendet: Donnerstag, 28. November 2024 13:36 Uhr
An: Gläser, Mathias <Mathias.Glaeser otsdam-mittelmark.de>
Betreff: Bebauungsplan in Aufstellung KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"; hier: Standort Trafostation östlich
des Geltungsbereiches

Sehr geehrter Herr Gläser,

ich melde mich bei Ihnen zu dem in Aufstellung befindlichen B-Plan KLM-BP-026 in Kleinmachnow. Hierzu haben wir
Sie (die untere Naturschutzbehörde) bereits mehrfach beteiligt - zuletzt im Rahmen der erneuten
Behördenbeteiligung mit Anschreiben vom 11.06.2024.

Es geht um Folgendes:
Für'den Geltungsbereich des B-Planes wird seitens des lokalen Energieversorgungsunternehmens E DIS eine
Trafostation gefordert. Diese sollte bisher innerhalb der öffentlichen Grünfläche (Flurstück 1552) südlich entlang der
Stichstraße in Verlängerung der Straße Wolfswerder verortet werden. Aus verschiedentlichen Gründen muss nun ein
alternativer Standort geprüft werden. Hierzu favorisiert die Gemeinde einen Standort östlich, außerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes auf dem Flurstück 1369 (unmittelbar an der westlichen Flurstücksgrenze) -
bitte finden Sie dazu im Anhang eine Skizze sowie die Planzeichnung des B-Planes. Der Flächenbedarf für die Station
inklusive unterirdischer Kabelführungen und Bewegungsflächen ist noch nicht abschließend abgestimmt, wird aber
voraussichtlich ca. 35 - 40 m2 betragen.
Aus unserer Sicht darf solch eine Anlage zur Stromversorgung - als privilegiertes Vorhaben - grundsätzlich im
Außenbereich gemäß § 35 BauGB errichtet werden.
Im Flächennutzungsplan (FNP) von Kleinmachnow liegt der angedachte Aufstellort der Trafostation in einer "Fläche für
Biotopschutz/ -pflege/ -entwicklung" (siehe FNP im Anhang sowie Markierung [roter Punkt] des Trafo-Standorts im
separaten Ausschnitt des FNP).
Wir würden daher gerne im Vorfeld der kommenden Behördenbeteiligung eine kurze Einschätzung bei Ihnen
abfragen, wie Sie dies bewerten und welche Einwände / Hinweise Ihrerseits hierzu bestehen.

Aus Termingründen bitte ich um zeitnahe Rückmeldung, möglichst bis zum 04. 12.2024 - vielen Dank!

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann erreichen Sie den Fachdienst
Stadtplanung/Bauordnung (Ansprechpartner Herr Sagor) am besten unter den u.a. Kontaktdaten.

Freundliche Grüße
i. A. S. Sagor

Sachbearbeiter Stadtplanung



FachdienstStadtplanung/Bauordnung
Fachbereich Bauen/Wohnen

Tel. : +49 33203 877-2033 | Fax: +49 33203 877-2999
E-Mail: s.sa or kleinmachnow. de

Gemeinde Kleinmachnow . Rathaus

Adolf-Grimme-Ring 10 | 14532 Kleinmachnow

Think before you print! Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrucken.
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Sa or, Sebastian

^

Von:
Gesendet:

An:
Betreff:

Anlagen:

WBV Verwaltung <verwaltung@wbvnuthe. de>
Mittwoch, 19. Juni 2024 14:35

Behoerdenbeteiligung
Stellungnahme zum Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung
Wolfswerder"

0209-24_Wolfswerder. pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

Verk^r/

Klima

EINGANG:

Nr.

ocnüer.;;; -. auen/Wohn n

Stad . Tisfbau/ Gsmelnde-
J, uO Stadtw. -n

Hochbau

2 0. JUNI 2024

anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zum oben genannten Verfahren.

Freundliche Grüße

Im Auftrag
Kathrin Riemann
Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz
OT Großbeuthen
Am Anger 13
14959 Trebbin
Tel: 033731/13626
Fax: 033731/13628
Mail: verwaltun wbvnuthe.de
Internet: www.wbv-nuthe-nie litz. de
Geschäftsführer: Dr. Lars Kühne

Achtung: E-Mails mit Anhängen größer 4 MB werden nicht zugestellt!

Bitte prüfen, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!
D/ese E-Mail-Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. Die Übermittlung
rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen ist hier nicht zulässig.
GEHEIMHALTUNGSPFUCHT:
Diese E-Mai! kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Falls Sie nicht der angegebene Empfänger sind oder diese
E-Mail irrtümlich an Sie adressiert wurde, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und löschen diese E-Mail nebst etwaiger Anlagen von
Ihrem System.

P^ Wvf am:

£. '.. Abtoge digital

Wohn-V,

FBL

Regish-afur



WBV Nuthe-Nieplitz. Am Anaer 13, 14959 Trebbin

Gemeinde Kleinmachnow

Stadtplanung/Bauordnung
Postfach 1108
14533 Kleinmachnow

^

W

Nuthe-Nieplitz
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Der Geschäftsführer

Dienststelle

Bearbeiter

Telefon

Fax

E-Mail'

Unser Zeichen

Ihr Zeichen

Datum

Verwaltung

Si/Ri

033731-13626

033731-13628

verwa Itu ng @wbvnuthe. de

0209-24_Wolfswerder

KLM-BP-026

19. 06. 2024

Stellun nähme

hier: Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Wasser - und Bodenverband Nuthe - Nieplitz hat gegen die von Ihnen eingereichten
Unterlagen keine Einwände, da Belange des Verbandes nach jetzigem Kenntnisstand nicht
berührt sind.

Sollten während der Bauphase Einleitungen von Wasser in ein Gewässer erfolgen, ist vom
Verband gesondert eine Stellungnahme einzuholen.

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.

Postanschrift
OT Großbeuthen

Am Anger 13
14959 Trebbin

Bankverbindung
DKBAG
IBAN: DE27 1203 0000 0000 404137
SWIFT BIG: BYLADEM1001

Die Abwicklung rechtsverbindlichen Schrift-
verkehre über unsere E-Mail-Adresse ist
nicht möglich.
www.wbv-nuthe-nieplitz.de



Sa or, Sebastian
^

Von:
Gesendet:
An:

Betreff:

Anlagen:

Strauß, Annabel <a.strauss@mwa-gmbh. de>
Montag, 17. Juni 2024 13:18
Behoerdenbeteiligung
KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"
Stn KLM-BP-026J7. 06. 2024. pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten Sie unsere Stellungnahme zum o. g. B-Planverfahren.

Freundliche Grüße

Annabel Strauß

Kaufmännische Sachbearbeiterin Investitionen

miüfläs

MWA Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH

Fahrenheitstraße l

14532 Kleinmachnow

Fachbereich Bauen

VntoW Sta p nefcau/ Gem.lnde-
CTm° B Stadhv.

EINGANG:

Nr:
19. JUNI 2024

'n

Hochbau

Telefon:

Fax:

Mobil:
Internet:

+49 0 33203345-414
+49 0 33203345-108

KO

BV

Wvl am:

Abläge: digital

Wohn-V.

FBL

ßegi'sfratur

htt s: www. mwa- mbh. de

Amtsger. Potsdam

Handelsregister
HRB-Nr. 8197

Geschäftsführer

Felix von Streit
FA Potsdam

Steuer-Nr. : 04612600630

UST-ld Nr. : DE 164420754

Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, von Verträgen, vorvertraglicher Maßnahmen und Anfragen per E-Mail ist die Mittelmarkische Wasser- und
Abwasser GmbH (MWA) berechtigt, die erhobenen personen- und gebäudenetzbezogenen Daten innerhalb von Datenverarbeitungsanlagen zu
speichern und zu verarbeiten. Zu den Daten zählen insbesondere Name, Adresse und Kontaktinformationen sowie sonstige auftrags- bzw-
anfrageerheblrche Angaben zu Grundstücken und zur Auftragsausfühmng. Eine Nutzung der Daten für einen anderen als die vorgenannten Zwecke
oder eine Ubermittlung an sonstige Dritte findet seitens der MWA nur statt, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder der
Auftraggeber/Grundstückseigentümer ausdrücklich eingewilligt hat. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter httßs;//www.mwa-

mbh, de datenschutz



muifl Mittdmärklidi*
Wasser- und
Abwasser CmbH

^

MWA GmbH - fihcenheltstraBe l -14532 Klelnmachnow

Rathaus Kleinmachnow

Fachbereich Bauen/Wohnen
Herrn J. Ernsting
Postfach 1108

14533 Kleinmachnow

Ihr Zeichen: 61/101V)un-24 Sa
Ihre Nachricht vom: 11, Juni 2024
UnserZeichen; TP-1

Unsere Nachricht vom:

Ihr Ansprechpartner:
Bereich:

Telefon:

Telefax:

E-Mall;

Datum:

Christoph Spitzer
Investitionen/Projekte
033203 345-415
033203345-108
c. spitzer@>mwa-gmbh. de

22. Februar 2024

Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow
- Erneute förmliche Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrter Herr Ernsting,

mit Ihrem Schreiben vom 11. Juni 2024 informierten Sie uns über das Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-
026 "Verlängerung Wolfswerder" der Gemeinde Kleinmachnow, welchem wir grundsätzlich zustimmen.

Wir verweisen auf unsere diesbezügliche Stellungnahme vom 21. Dezember 2022, die weiterhin Bestand
hat.

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an.

Freundliche Grüße

MWA Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH
Technik ui) Produktion

i. A. Chh l zer

Geschäftsführer

Felix von Streit

Internet

www.mwa-gmbh.de
info@mwa-gmbh. de

Telefon

033203 345-0
Telefax

033203 345-108

Finanzamt Potsdam

Steuer-Nr. : 046/126/OD630
USt-ldNr.: DE 164420754
Amtsgericht Potsdam
Handelsregister HRB-Nr. :8397

DWATSM DVQwTSM
BEST ^fa^ OEfHÜFT

Bankverbindung
MBS Potsdam

Geschäftsstelle Stahnsdorf

IBAN: DE971605 0000 3524 000176
BtC: WELADE01PMB

/<s5\
KREW
"^y

WIR
KÖNNEN
WASSER



Sa or, Sebastian
^

Von:
Gesendet:

An:
Betreff:

Anlagen:

Ermler, Letitia
Donnerstag, 28. November 2024 11:52
Sagor, Sebastian
WG: Verlängerung Wolfswerder Bebauungsplan KLM-BP-026, hier: Standort
für die Pumpstation (In Bezug auf unser Telefonat am 22. 11.2024)
Skizze. pdf; 44_mwa_a. pdf; 44_mwa. pdf; 026_Anlage_01_Planzeichnung und
Textliche Festsetzungen_Entwurf.pdf

Von: Spitzer, Christoph <c. spitzer@mwa-gmbh. de>
Gesendet: Donnerstag, 28. November 2024 10:38
An: Ermler, Letitia <LErmler@kleinmachnow. de>

Cc: Eilers, Oliver <0. Eilers@mwa-gmbh. de>; Strauß, Annabel <a. strauss@mwa-gmbh. de>
Betreff: AW: Verlängerung Wolfswerder Bebauungsplan KLM-BP-026, hier: Standort für die Pumpstation (In Bezug
auf unser Telefonat am 22. 11. 2024)

Sehr geehrte Frau Ermler,

nach erneuter Prüfung könnten wir die Entsorgung des Abwassers mit Hauspumpwerken als Lösung in Betracht
ziehen. Dies würde Ihnen dann auch etwas entgegenkommen. Ausgenommen dieser Betrachtung ist das FS 1369.

Freundliche Grüße

Christoph Spitzer
Teamleitunglnvestitionen/Projekte

Fachbereich Bauen/Woh, .n

Veikehr/ Stad Tiefbou/ Gemsinde-
Uima Sfodtw. gfün

EINGANG: Hochbau

miufl3s
NnSife^O.

RO Wvt am:

BV Abläge

28. NOV. 202i -.

dlg-td

Wohn-V.

FBL

Rsglstratur

MWA Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH

Fahrenheitstraße l

14532 Kleinmachnow

Telefon:

Fax:
Mobil:
Internet:

+49 0 33203345-415
+49 0 33203345-108

htt s: www.mwa- mbh.de

Amtsger. Potsdam
Handelsregister
HRB-Nr. 8197

Geschäftsführer

Felix von Streit

FA Potsdam

Steuer-Nr. : 04612600630
UST-ld Nr. : DE 164420754

Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, von Verträgen, vorvertraglicher Maßnahmen und Anfragen per E-Mail ist die Mittelmärkische Wasser- und
Abwasser GmbH (MWA) berechtigt, die erhobenen personen- und gebäudenetzbezogenen Daten innerhalb von Datenverarbeitungsanlagen zu
speichern und zu verarbeiten. Zu den Daten zählen insbesondere Name, Adresse und Kontaktinformationen sowie sonstige auftrags- bzw-
anfrageerhebliche Angaben zu Grundstücken und zur Auftragsausführung. Eine Nutzung der Daten für einen anderen als die vorgenannten Zwecke
oder eine Übermittlung an sonstige Dritte findet seitens der MWA nur statt, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder der
Auftraggeber/Grundstückseigentümer ausdrücklich eingewilligt hat. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter htt s; www. mwa-

mbh. de datenschutz



Von: LErmler kleinmachnow. de <LErmler kleinmachnow. de>

Gesendet: Freitag, 22. November 2024 13:02
An: Spitzer, Christoph <c.s itzer mwa- mbh.de>
Betreff: Verlängerung Wolfswerder Bebauungsplan KLM-BP-026, hier: Standort für die Pumpstation (In Bezug auf
unser Telefonat am 22. 11. 2024)

NEE-M

sicheren Quelle stammen!!!

auf Links oder Anhänge klicken, sofern diese nicht aus einer

Sehr geehrter Herr Spitzer,

vielen Dank für das freundliche Telefonat. Wie besprochen, erhalten Sie den aktuellen Stand der Planung sowie eine
grobe Skizze mit 2 möglichen Verortungen des Trafos (evtl. gegenüber dann die Pumpstation).
Im aktuellen Entwurf ist eine Fläche von etwa 10 m2 (mit einer maximalen Höhe von 2 m) für die Trafostation
vorgesehen. Die Gemeinde könnte sich den Standort der Pumpstation (mit ca. 9 m2) gegenüber gut vorstellen.
Wir bitten Sie, die beigefügte Skizze zu prüfen und uns mitzuteilen, ob der vorgeschlagene Standort aus Ihrer Sicht
geeignet ist. Ebenso wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die benötigten Abmessungen und das genaue Ausmaß
der Pumpstation in Form einer Prinzip-Skizze übermitteln könnten.

Da seitens der Gemeinde keine weiteren Alternativstandorte zur Verfügung stehen, die keine Benachteiligung der
Anwohner bedeuten, sind wir auf Ihre Expertise angewiesen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir würden uns sehr über eine zeitnahe Rückmeldung freuen.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann erreichen Sie den Fachdienst (Ansprechpartnerin
Frau Ermler) am besten unter den u. a. Kontaktdaten.

Freundliche Grüße

i. A. L. Ermler

Sachbearbeiterin

FachdienstStadtplanung/Bauordnung
Fachbereich Bauen/Wohnen

Tel. : +49 33203 877-2032 | Fax: +49 33203 877-2999
E-Mail: l. ermler kleinmachnow.de

Gemeinde Kleinmachnow . Rathaus

Adolf-Grimme-Ring 10 | 14532 Kleinmachnow

Think before you print! Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrucken.

sofern die Gemeir-de Kl inmachnow erstmalig personenbez. gene Daten von Ihnen erheii -c und

"erarseitet,

möchren wir Sie aur äie Neuerungen im Datenschutz aufgrund der Europäischen
Datenschutz-Grundverordr. ung
'^SGVC; hin'.-.'eisen. Ihre personenbezogenen Datm werden ausschließlich für den von
Thnen verfc.Lcten Zweck

bzw. der. gesetzlich erlaubten Zwecken bei uns erhoben and gespeichert. Weitere
Hinweise und Infcr^atiGnei)
linden Sie auf unserer Homepage unter www. kleinmachnow. de auf der Startseite auf der
rechten Seite, unter
dem Punkt "Datenschutzerklärung". Speziellere Hinweise und Informationen im
Zusammenhang mi^ Melde- und
Passangelegenheitpn finden Sie ebenfalls auf unserer Hnmepage auf der Seite de,;
Bürijerbüros.
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Bitte beachten Sie: Zum Schutz vor den aktuellen Verschlüsselungs-Trojaner nimmt die
Gemeinde Verwaltung
derzeit keine E-Mails mit Anhängen im MS-Office-Format entgegen. Bitte senden Sie bei
Bedarf ausschließlich

". pdf"-Dokumente an uns. Sendungen insbesondere mit ". doc" / ". docx" oder ". xls" /
,,. xlsx"-Anhängen erreichen
ihre Empfänger nicht und werden gelöscht.

E-Mails von der Gemeinde Kleinmachnow dienen nur zur Obermittlung einfacher
Nachrichten ohne digitale

Signatur und/oder Verschlüsselung. Bitte beachten Sie, dass die Abwicklung
rechtsverbindlichen

Schriftverkehrs nur über die E-Mail-Adresse emeinde@kleinmachnow.de oder
emeindeamt@kleinmachnow.de-mail. de mit qualifizierten elektronisch signierten

Dokumenten möglich ist.
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Von:
Gesendet:

An:
Betreff:

Anlagen:

Basowski, Bernd <bernd. basowski@e-dis. de>

Dienstag, 3. Dezember 2024 08:23
Sagor, Sebastian; Halenz, Bastian
AW: Abstimmung zum Standort der Trafostation außerhalb des
Bebauungsplans KLM-BP-026_Erweiterung der Anfrage auf 4 Varianten
KLM-BP-026_Varianten Trafostandort (003). pdf

Sehr geehrter Herr Sagor,

nach sorgfältiger Prüfung der vier von Ihnen übermittelten Varianten zur Platzierung der Trafostation auf dem
Flurstück 1369 halten wir Variante 2 für die langfristig sinnvollste Lösung, insbesondere im Hinblick auf die geplante
Verlängerung der Straße Wolfswerder.

Variante 4 ist grundsätzlich ebenfalls umsetzbar, erfordert jedoch eine umfangreichere Verlegung von Kabeln, die mit
einem erhöhten Aufwand für Tiefbauarbeiten verbunden ist. Bei den Varianten 1 und 3 könnten hingegen potenzielle
Platzprobleme auftreten, da die unmittelbare Nähe zu angrenzenden Flurstücken bei zukünftigen Erweiterungen
hinderlich sein könnte.

Für die konkrete Umsetzung der Variante 2 schlagen wir folgende Positionierung der Station vor:

Der Mittelspannungs- (MS) und Sekundärschrank werden südlich platziert.
Der Zugang zum Transformator erfolgt von der östlichen Seite.
Der Niederspannungsabgang wird nach Norden ausgerichtet, entsprechend der geplanten Verlängerung der Straße.
Zur Einbindung der Trafostation in das Stromnetz ist eine Querung des Flurstücks 1552 erforderlich. Dafür sind vier
Kabelgräben mit einer Breite von je 0,4 m und einer Tiefe von 0,7 m notwendig. Bei einer Gesamtlänge von etwa 40 m
(Ost-West-Richtung) ergibt sich eine betroffene Fläche von ca. 64 m2.

Für die Aufstellung der Trafostation einschließlich aller Zu- und Ableitungen benötigen wir auf dem Flurstück 1369
eine Fläche von ca. 5 m x 8 m.

Ich habe bei unserer Fachabteilung Informationen zur Lautstärke sowie zur elektromagnetischen Strahlung
angefordert. Sobald mir die entsprechenden Daten vorliegen, werde ich Ihnen diese umgehend zur Verf" ng stellen.

Für Rückfragen oder weitere Abstimmungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Fachbereich Bau i nan
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Mit freundlichen Grüßen

Bernd Basowski

0 3, DEZ. 2024
Von: S.Sagor@kleinmachnow. de <S.Sagor@kleinmachnow. de>
Gesendet: Freitag, 29. November 2024 13:38
An: Halenz, Bastian <bastian.halenz@e-dis.de>
Cc: Basowski, Bernd <bernd. basowski@e-dis. de>

Betreff: Abstimmung zum Standort der Trafostation außerhalb des Bebauungsplans KLM-BP-026_Erweiterung der
Anfrage auf 4 Varianten
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Sie erhalten nicht häufig E-Mails von s. sa or kleinmachnow. de. Erfahren Sie warum dies wichti ist

Sehr geehrter Herr Halenz,

zu der Abstimmung hinsichtlich der alternativen Verortung der Transformatorenstation für den in Aufstellung
befindlichen B-Plan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" in Kleinmachnow sende ich Ihnen eine weitere
Ergänzung zu:



In meiner vorangegangenen Mail vom 26. 11.2024 hatte ich nach der Umsetzbarkeit von 2 verschiedenen Varianten
gefragt. Diese Anfrage möchte ich auf 4 Varianten erweitern - bitte finden Sie dazu eine Datei im Anhang. Es geht um
2 mögliche Standorte - der eine nördlich, der andere südlich einer gedachten Verlängerung der Straße Wolfswerder
auf dem Flurstück 1369 (Flur 9, Gemarkung Kleinmachnow). Für beide Standorte gibt es wiederum 2
Anordnungsvarianten - sowohl parallel als auch senkrecht zu der gedachten Verlängerung der Straße.
Bitte teilen Sie mir mit, welche der 4 Varianten seitens der E. DIS umsetzbar sind.
Bitte teilen Sie mir für die möglichen Varianten außerdem mit, wieviel Quadratmeter Fläche Sie auf dem Flurstück 1369
für die jeweilige Variante insgesamt benötigen würden - also inklusive zusätzlicher Trassenführungen oder
Zuwegungen, welche über die Abmessungen der Station mit Ihren Bewegungsflächen von 3, 95 m x 7, 05 m hinaus
benötigt werden.

Zusätzliche Frage:
Liegen Ihnen Daten zur Lautstärke [in dB(A)] sowie zur elektromagnetischen Strahlung der geplanten Trafostation vor?
In diesem Falle bitte ich Sie, mir diese Werte zukommen zu lassen.

Vielen Dank!

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann erreichen Sie den Fachdienst
Stadtplanung/Bauordnung (Ansprechpartner hlerr Sagor) am besten unter den u. a. Kontaktdaten.

Freundliche Grüße

i. A. S. Sagor

Sachbearbeiter Stadtplanung
Fachdienst Stadtplanung/Bauordnung
Fachbereich Bauen/Wohnen

Tel, : +49 33203 877-2033 | Fax: +49 33203 877-2999
E-Mail: s.sa or kleinmachnow.de

Gemeinde Kleinmachnow . Rathaus

Adolf-Grimme-Ring 10 | 14532 Kleinmachnow

Think before you print! Bitte denken Sie an die Umwelt. bevor Sie diese Mail ausdrucken.

Von: Sagor, Sebastian
Gesendet: Dienstag, 26. November 2024 09:39
An: 'bastian.halenz@e-dis.de' <bastian.halenz e-dis.de>
Cc: 'bernd.basowski@e-dis.de' <bernd.basowski e-dis.de>
Betreff: Abstimmung zum Standort derTrafostation außerhalb des Bebauungsplans KLM-BP-026_Ergänzende
Skizzen

Sehr geehrter Herr Halenz,

meine Kollegin Frau Ermler hat in der vergangenen Woche stellvertretend für mich Kontakt per Mail mit Ihnen
aufgenommen.
Wie sie in ihrer Mail bereits schrieb, muss für die Trafostation für den in Aufstellung befindlichen B-Plan KLM-BP-026
in Kleinmachnow ein alternativer Standort geprüft werden. Dieser befindet sich östlich der Stichstraße - außerhalb des
eigentlichen Geltungsbereiches. !m Anhang habe ich Ihnen zwei ergänzende Skizzen beigefügt, die mögliche
Anordnungen der Station am angedachten Standort aufzeigen. Der Standort liegt südlich der Stichstraße, um eine
größtmögliche Distanz zu den zukünftigen Wohnhäusern zu ermöglichen. Die Variante 1 ordnet die Trafostation
parallel zu der Stichstraße an, die Variante 2 ordnet sie senkrecht zur Stichst-aße an. Bitte beachten Sie: die Straße
würde nicht bis dorthin verlängert werden - die Station läge innerhalb eines dort bereits vorhandenen Grünbereiches.
Die Kabelanschlüsse müssten also von dort über das Flurstück 1552 bis in das öffentliche Straßenland hinein geführt



werden.

Kommen eine oder beide Varianten für die E.DIS zur Umsetzung in Frage, wenn ja - welche?
Wieviel Fläche - Trafostation plus zuzügliche Kabelführungen außerhalb der eigentlichen Station - wird außerhalb des
Geltungsbereiches des B-Plans Ihrerseits insgesamt benötigt werden?

Aus Termingründen bitte ich um zeitnahe Rückmeldung - vielen Dank!

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann erreichen Sie den Fachdienst
Stadtplanung/Bauordnung (Ansprechpartner Herr Sagor) am besten unter den u.a. Kontaktdaten.

Freundliche Grüße

i. A. S. Sagor

Sachbearbeiter Stadtplanung
Fachdienst Stadtplanung/Bauordnung
Fachbereich Bauen/Wohnen

Tel. : +49 33203 877-2033 | Fax: +49 33203 877-2999
E-Mail: s.sa or kleinmachnow.de

Gemeinde Kleinmachnow . Rathaus

Adolf-Grimme-Ring 10 | 14532 Kleinmachnow

Think before you print! Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrucken.

Von: Ermler, Letitia
Gesendet: Donnerstag, 21. November 2024 15:44
An: 'bastian.halenz@e-dis.de' <bastian.halenz e-dis.de>

Betreff: Abstimmung zum Standort derTrafostation außerhalb des Bebauungsplans (Aktenzeichen NV-FM-B-FL) zum
B-Plan KLM-BP-026

Sehr geehrter Herr Halenz,

leider konnten wir Sie soeben telefonisch nicht erreichen. Die Gemeinde möchte in Zusammenarbeit mit der E. DIS

einen geeigneten Standort für eine Trafostätion außerhalb des Bebauungsplans KLM-BP-026 (am rechten Rand)
diskutieren. Sie wurden mir als zuständiger Ansprechpartner genannt. Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner
sein, bitte ich Sie um einen kurzen Hinweis.

Im Anhang finden Sie eine Skizze mit den beiden möglichen Standorten, den aktuellen Bebauungsplanentwurf sowie
die ursprüngliche Stellungnahme der E. DIS Netz GmbH.

Im aktuellen Entwurf ist eine Fläche von etwa 10 m2 (mit einer maximalen Höhe von 2 m) für die Trafostation

vorgesehen. Wir bitten Sie, die beigefügte Skizze zu prüfen und uns mitzuteilen, ob der vorgeschlagene Standort aus
Ihrer Sicht geeignet ist. Ebenso wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die benötigten Abmessungen und das
genaue Ausmaß der Trafostation in Form einer Prinzip-Skizze übermitteln könnten.

Da seitens der Gemeinde keine weiteren Alternativstandorte zur Verfügung stehen, die keine Benachteiligung der
Anwohner bedeuten, sind wir auf Ihre Expertise angewiesen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir würden uns sehr über eine zeitnahe Rückmeldung freuen.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann erreichen Sie den Fachdienst (Ansprechpartnerin
Frau Ermler) am besten unter den u.a. Kontaktdaten.



Freundliche Grüße

i. A. L. Ermler

Sachbearbeiterin

FachdienstStadtplanung/Bauordnung
Fachbereich Bauen/Wohnen

Tel. : +49 33203 877-2032 | Fax: +49 33203 877-2999
E-Mail: l. ermler kleinmachnow. de

Gemeinde Kleinmachnow . Rathaus

Adolf-Grimme-Ring 10 | 14532 Kleinmachnow

Think before you print! Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrucken.

< Datei: 026_Anlage_01_Planzeichnung und Textliche Festsetzungen_Entwurf. pdf » < Datei: 45_E. DIS Netz. pdf » <
Datei: Skizze. pdf »

Sofern die Gemeinde Kleinmachnow erstmalia personenbezogene Daten von Ihnen erhebt und
verarbeitet,
möchten -.-:ir Sie suf die Neuerungen irr. Datenschutz aufgrund der Europäischer
Dater-schutz-Grunaveroranung
(DSGVC; hinweisen. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den von
Ihnen verfcicten Zweck

DZK. den gesetzlich erlaubten Zwecken bei uns erhoben und gespeichert. Weitere
Hinweise und Ir-ifcrrr.a^ionen

finden Sie auf unserer Konepage unter www kleinmachnow. de auf der Startseite auf ''er
rechten Seite, unter
dem F-jr. kr "Dc. tenschL. tzerklärung". Speziellere Hinweise und Informationen im
Zusam-er.hang mit Melde- unä
Passangelegenheiten finden Sie eber. falls .-"uf unserer Homepage auf der Seite des
Bürgerbüros.

Bitte beachten Sie: Zum Schutz vor den aktuellen Verschlüsselungs-Tr. 'janer nimmt die
Gemeindeverwaltun<!
derzeit keine E-Mails mit Anhänoen im MS-Office-For-nat entgegen. Bitt senden Sie bei
Bedarf ausschließlich

,. päf"-Dokuinenre an uns. Sendungen insbesondere mit ". doc" / ". docx" oder ". xls" /
". xlsx"-Anhängen erreichen
ihre Empfänger nicht und werden gelöscht.

E-Mails von der Gemeinde Kleinmachnow dienen nur zur Übermittlung einfacher
Nachrichten ohne digitale

Signatur und/oder Verschlüsselung. Bitte beachten Sie, dass die Abwicklung
recht s verbindlichen
Schriftverkehrs nur über die E-Mail-Adresse qemeinde@kleinmachncw.de oder
gemeindeamt@kleinmachnow. de-mail. de mit qualifizierten elektronisch signierteu
Dokumenten möglich ist.
2iese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn
Sie nicht der richtige
Aaressa-: sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte de.i
ncser.der und vernichte-i
Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Ma.-il
sinä ni^ht gestattet.
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^
Sa or, Sebastian

Von:
Gesendet:

An:
Cc:
Betreff:
Anlagen:

Angelika Becker <info@landesbuero.de>
Donnerstag, 18. Juli 2024 15:05
Behoerdenbeteiligung
NABU Potsdam

BP KLM-BP-026 Verlängerung Wolfswerder
BP KLM_BP_026-Verlängerung Wolfswerder, Kleinmachnow. pdf

Sehr geehrte damenund Herren,

anbei übersenden wir Ihnen vorab zum Postweg die Stellungnahme zum o.g. Vorgang.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. A. Becker

Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände

Haus der Natur

Lindenstraße 34

14467 Potsdam

Tel. : 0331-201 55 50
Fax: 0331-201 55 55

Fachbereich Bauen/Wohnen
Verkehr/ St . / Tietbau/ Gemelnde-

laima B Stadtw. n
EINGANG: Hocnbou

Wohn-V.
rt^. ( ^

Rü Wvl am: f^
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Laufende Beteiligungsverfahren: htt s: www. umwelt-beteili un -brandenbur . de
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14533 Kleinmachnow

1194/2024/Becker
Tel:
Ihr Zeichen: 61/1011/Jun-24-Sa

Potsdam, 18. Juli 2024

vorab per email: behoerdenbeteiligung@Kleinmachnow.de

Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbände zum Be-
bauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder", Gemeinde Kleinmachnow

Sehr geehrte Damen und Herren,

die im Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken sich für
die Beteiligung und übermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stellungnahme, Äußerung und Einwendung
zum o.g. Verfahren:

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" soll Baurechtaufden
katastertechnisch bereits gebildeten Grundstücken schaffen und die Entwicklung eines reinen Wohn-
gebietes ermöglicht werden.

DerGeltungsbereich des Bebauungsplans KLM-BP-026 umfasstetwa 1, 5 ha Fläche, wovon rund 1,0 ha
gem. § 2 LWaldG als Wald definiert sind.

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Parforceheide".
Mit der Überbauung wird in die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft eingegriffen. Besonders er-
heblich, sind die Beeinträchtigungen für Tiere und Pflanzen durch die Bebauung zu erwarten. Zudem
ist von einem verstärkten, nicht kalkulierbaren Nutzungsdruck auf das LSG auszugeben, der zu weite-
ren Vergrämungen und Veränderungen im Artenspektrum führen wird.

Im Rahmen des Planvorhabens wurden die notwendigen Bestandsaufnahmen der im Planungsraum
vorhandenen Arten und ihrer Lebensräume vorgenommen und entsprechende obligatorische Maß-
nahmen zur Minderung, Vermeidung sowie zum Ausgleich und Ersatz festgesetzt.
Aus Natur- und Landschaftsschutzsicht sind diese als Mindestmaß zu betrachten, zum Erreichen der
ökologischen Wirksamkeit müssen diese ausgeweitet werden.
Wir verweisen hier auf § 44 Absatz l BNatSchG sowie das Verschlechterungsverbot.
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Ersatzmaßnahmen für Fledermäuse nur ökolo-
gisch wirksam werden, wenn diese mind. 5 Jahre vor Baubeginn verfügbar sind (Andreas Zahn und
Matthias Hammer in Anliegen Natur 2017. S. 27).
Im Sinne des Artenschutzes sollten im Zuge von Baumfällungen alle Stamm- und Starkastabschnitte
mit Höhlungen geborgen und als natürliche Nist-/Ruhestätten im Umfeld verwendet werden.
Die Grundstücksgrenzen der Flurstücke 547 - 552 sind zum östlichen gelegenen Landschaftsraum, ins-
besondere zum LSG, intensiv einzugrünen.

Landesbüro anerkann-
ter Naturschiitzverbände
GbR
für das Land Brandenburg

Haus der Natur: Innenhof
Undenstr. /Ecke Breite Str.
www.landesbuero.de

Tel. :+49(0)331-20155SO
Fax.:+49(0)331-Z0155 55
infofSI andesbuero.de

Berliner Volksbank-IBAN:
DE1710090000 3202435009
BIG: BEVOOEBB



In der Planung wird angemerkt, dass: "Trotz der künftigen Waldumwandlung sind einige als erhaltens-
würdig eingestufte Bäume durch die Festsetzung "Bindung für die Erhaltung von Bäumen" baupla-
nungsrechtlich gesichert worden."

Es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien diese Bäume sowie deren Anzahl bzw. Standorte,
ausgewählt wurden. Ob dazu eine Kartierung erfolgte, ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht zu
entnehmen.

Wir möchten an dieser Stelle nachdrücklich hinweisen, dass vordem Hintergrund des Klimawandels
(alte) Bäumen im Siedlungsraum aufgrund ihrer vielfältigen klimatischen und biologischen Funktionen
den Charakter lokaler öffentlicher Güter haben und möglichst erhalten werden sollten.
Im Sinne der gesellschaftlichen Wohlfahrt und Erhöhung der Lebensqualität muss der Aspekt "Stadt-
bäume/Siedlungsgrün" einen höheren Stellwert erhalten und dementsprechend in den Planungen in-
ternalisiert werden.
Aus Natur- und Artenschutzgründen ist der vorhandene, vor allem gesunde Baumbestand möglichst
zu erhalten und weiter zu entwickeln.
Grundsätzlich sollte die Bebauun dem Gehölzbestand an e asst werden nicht um ekehrt.
Die Verluste sind U. E. als schwerwiegende Eingriffe zu werten, zumal das Landschaftsbild eine erhebli-
ehe Veränderung erfährt und etablierte Lebensräume beeinträchtigt und zerstört werden.
Ersatzpflanzungen, die erst nach Jahren die entsprechende Wirksamkeit erreichen, können den Verlust
vorhandenen Gehölzstrukturen auch vor dem Hintergrund des steten Artenrückgangs nicht kompen-
sieren, zumal sie am Eingriffsort nicht vollständig umgesetzt werden können.

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen

.

^c. Ci ,/
i.V. A. Becker

/
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Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutzverbände zum Be-
bauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder", Gemeinde Kleinmachnow

Sehr geehrte Damen und Herren,

die im Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken sich für
die Beteiligung und übermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stellungnahme, Äußerung und Einwendung
zum o.g. Verfahren:

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" soll Baurechtaufden
katastertechnisch bereits gebildeten Grundstücken schaffen und die Entwicklung eines reinen Wohn-
gebietes ermöglicht werden.

DerGeltungsbereich des Bebauungsptans KLM-BP-026 umfasstetwa 1,5 ha Fläche, wovon rund 1,0 ha
gem. § 2 LWaldG als Wald definiert sind.

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Parforceheide".
Mit der Überbauung wird in die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft eingegriffen. Besonders er-
heblich, sind die Beeinträchtigungen für Tiere und Pflanzen durch die Bebauung zu erwarten. Zudem
ist von einem verstärkten, nicht kalkulierbaren Nutzungsdruck auf das LSG auszugeben, der zu weite-
ren Vergrämungen und Veränderungen im Artenspektrum führen wird.

Im Rahmen des Planvorhabens wurden die notwendigen Bestandsaufnahmen der im Planungsraum
vorhandenen Arten und ihrer Lebensräume vorgenommen und entsprechende obligatorische Maß-
nahmen zur Minderung, Vermeidung sowie zum Ausgleich und Ersatz festgesetzt.
Aus Natur- und Landschaftsschutzsicht sind diese als Mindestmaß zu betrachten, zum Erreichen der
ökologischen Wirksamkeit müssen diese ausgeweitet werden.
Wir verweisen hier auf § 44 Absatz l BNatSchG sowie das Verschlechterungsverbot.
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Ersatzmaßnahmen für Fledermäuse nur ökolo-
gisch wirksam werden, wenn diese mind. 5 Jahre vor Baubeginn verfügbar sind (Andreas Zahn und
Matthias Hammer in Anliegen Natur 2017. S. 27).
Im Sinne des Artenschutzes sollten im Zuge von Baumfällungen alle Stamm- und Starkastabschnitte
mit Höhlungen geborgen und als natürliche Nist-/Ruhestätten im Umfeld verwendetwerden.
Die Grundstücksgrenzen der Flurstücke 547 - 552 sind zum östlichen gelegenen Landschaftsraum, ins-
besondere zum LSG, intensiv einzugrünen.

Landesbüro anerkann-
ter Naturschutzverbände
GbR
für das Land Brandenburg

Haus der Natur: Innenhof
Undenstr. /Ecke Breite Str.
www.landesbuero.de

Tel. :+49(0)331-20155 50
Fax. :+49(0)331-2015555
info landesbuero.de

Berliner Volksbank-IBAN;
DE171009 00001302435009
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In der Planung wird angemerkt, dass: "Trotz der künftigen Waldumwandlung sind einige als erhaltens-
würdig eingestufte Bäume durch die Festsetzung "Bindung für die Erhaltung von Bäumen" baupla-
nungsrechtlich gesichert worden."

Es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien diese Bäume sowie deren Anzahl bzw. Standorte,
ausgewählt wurden. Ob dazu eine Kartierung erfolgte, ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht zu
entnehmen.

Wir möchten an dieser Stelle nachdrücklich hinweisen, dass vor dem Hintergrund des Klimawandels
(alte) Bäumen im Siedlungsraum aufgrund ihrer vielfältigen klimatischen und biologischen Funktionen
den Charakter lokaler öffentlicher Güter haben und möglichst erhalten werden sollten.
Im Sinne der gesellschaftlichen Wohlfahrt und Erhöhung der Lebensqualität muss der Aspekt "Stadt-
bäume/Siedlungsgrün" einen höheren Stellwert erhalten und dementsprechend in den Planungen in-
ternatisiert werden.
Aus Natur- und Artenschutzgründen ist der vorhandene, vor allem gesunde Baumbestand möglichst
zu erhalten und weiterzu entwickeln.
Grundsätzlich sollte die Bebauun dem Gehölzbestand an e asst werden nicht um ekehrt.
Die Verluste sind U. E. als schwerwiegende Eingriffe zu werten, zumal das Landschaftsbild eine erhebli-
ehe Veränderung erfährt und etablierte Lebensräume beeinträchtigt und zerstört werden.
Ersatzpflanzungen, die erst nach Jahren die entsprechende Wirksamkeit erreichen, können den Verlust
vorhandenen Gehölzstrukturen auch vordem Hintergrund des steten Artenrückgangs nicht kompen-
sieren, zumal sie am Eingriffsort nicht vollständig umgesetzt werden können.

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.

Mit freundlichen Grüßen

7. CL /
^c.Cy

i.V. A. Becker
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Sa or, Sebastian

Von:
Gesendet:

An:
Betreff:

^

Wassermann, Dirk <dirk.wassermann@apm-niemegk. de>
Donnerstag, 25. Juli 2024 1 5:24
Behoerdenbeteiligung
KLM-BP-026 Verlängerung Wolfswerder

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 10.01. 2023, die auch schon in der
Anlage "07_Stellungnahmen_der_frühzeitigen_Behördenbeteiligung" aufgenommen wurde. Weitere Bedenken/
Einwände bestehen unsererseits zur Zeit nicht.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

I.A. Dirk Wassermann
Sachbearbeiter Abfallberatung
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Wassermann, Dirk <dirk.wassermann@apm-niemegk. de>
Freitag, 18. Oktober 2024 13:18
Sagor, Sebastian
AW: Bebauungsplanverfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder";
Hier: Nachfrage zu Müllsammelplatz

e rgee er err agor,

die angedachte Sammelplatzfläche ist schon eine gute Sache, aber nicht unbedingt erforderlich. Eine rückwärtige
Befahrung der Stichstraße ist ausgeschlossen. Wichtig für uns ist die Bereitstellung ind. der Erreichbarkeit der
Abfallbehälter oder der bereitgelegten Abfälle. Die Sammelplatzstelle würde die Bereitstellung der Abfalltonnen und
anderer Abfälle, wie Sperrmüll, E-Schrott, Grünabfälle zentral für alle anliegenden Grundstücke (nicht nur die
Stichstraße) organisieren. Aufgrund der Größe könnte diese Fläche aber auch als Parkflache missbraucht werden.
Dies sollte evtl. durch Polier unterbunden werden. Bitte bei den Kurven und Fahrbahneinengungen an die nötigen
Schleppradien (3-achsiges Müllfahrzeug) und Durchfahrtsbreiten (3, 55m) beachten.

Ich habe Ihnen auch noch die Bestimmungen aus der aktuellen Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Potsdam-
Mittelmark bezüglich der Bereitstellung, Standplätze und Zuwegungen für die Abfallbehälter nachfolgend mit
aufgeführt:

§18
Bereitstellung der Abfallbehälter

(1) DerAnschlusspflichtige bzw. der Benutzungspflichtige muss die gem. §§ 8, 9 und 15 verwendeten Abfallbehälter
mit einem Fassungsvermögen bis einschließlich 240 l sowie Reisigbündel frühestens am Vorabend des Abfuhrtages
oderamAbfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr zur Entleerung bzw. Einsammlung unmittelbar neben dem Fahrbahnrand
an der dem angeschlossenen Grundstück nächsten mit Sammelfahrzeugen befahrbaren Straße bereitstellen bzw.
bereitlegen.
Die Bereitstellung der Abfallbehälter muss so erfolgen, dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert oder
gefährdet werden und der Abtransport ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. Der Straßenverkehr darf
durch die Bereitstellung nicht behindert werden. Die Entleerung bzw. Einsammlung muss ohne Schwierigkeiten und
Zeitverlust gefahr- und schadlos möglich und auch im Übrigen zumutbarsein.
Restabfallbehälter, Papierbehälter und Biotonnen müssen zur Entleerung mit geschlossenem Behälterdeckel, in die
auf dem Behälterdeckel angebrachte Pfeilrichtung aufgestellt werden.
Der Abstand der Abfallbehälter zur Fahrbahn soll nicht mehr als 2 Meter betragen. Nicht ordnungsgemäß im Sinne
von Satz 5 und 6 bereitgestellte Abfallbehälter werden nicht geleert, sondern lediglich mit einem begründenden
Beanstandungsaufkleber versehen.

(2) Eine Straße ist im Sinne dieser Satzung mit Sammelfahrzeugen befahrbar, wenn diese in Übereinstimmung mit
verkehrsrechtlichen Bestimmungen und mit den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger
tatsächlich dauernd und ohne unzumutbare Gefährdung befahren werden kann.
Nicht durchgängige Straßen sind im Sinne dieser Satzung nur dann befahrbar, wenn ein für die Sammelfahrzeuge
ausreichender Wendekreis vorhanden ist und einem erforderlichen Wendemanöver keine anderen rechtlichen oder
tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen.
Das Rückwärtsfahren ist grundsätzlich nicht zulässig.
Als Voraussetzung für das Befahren von Privatstraßen/-wegen zum Zwecke der Entleerung von Abfallbehältern oder
Einsammlung von Abfällen ist durch den Grundstückseigentümer eine Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen zu
lassen.

(3) Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1. 100 l sind gemäß Absatz 1 bereitzustellen. Abweichend davon
werden diese Abfallbehalter von ihren Standplätzen geholt, geleert und wieder zurückgebracht, sofern der
Transportweg bis zur nachstgelegenen Haltemöglichkeit des Sammelfahrzeuges in der Straße nach Absatz 1 Satz 1
i. V. m. Absatz 2 nicht mehr als 15 m beträgt, die Standplatze sowie die Abfallbehalter unverschlossen sind und die
Standplatze den Anforderungen von § 19 entsprechen. Standplätze gelten auch dann als unverschlossen, wenn ein
vom Landkreis vorgegebenes Schließsystem genutzt wird.

(4) Abfallbehälter sind spätestens mit Ablauf des Entleerungstages wieder von der Bereitstellungsfläche zu entfernen.
Gleiches gilt für Abfallbehalter und Reisigbündel, die mit einem Beanstandungsaufkleber versehen wurden.



(5) Der Landkreis kann im Einzelfall den Ort der Bereitstellung gesondert festlegen. Für das Befahren von privaten
Grundstücksflachen zum Zwecke der Entleerung von Abfallbehältern oder Einsammlung von Abfallen ist eine
Haftungsfreistellungserklarung durch den Grundstückseigentümerzu erteilen.

(6) Bei vorübergehend genutzten Objekten kann insbesondere verlangt werden, dass die Abfallbehalter oder
Abfallsacke an zentralen Sammelplätzen oder an für Müllfahrzeuge befahrbaren Hauptwegen zur Entsorgung
bereitgestellt werden.

§19
Behalterstandplätze und Zuwegungen

Standplatze und Zugänge fürAbfallbehälter müssen so beschaffen sein, dass das Aufstellen, Befallen und Abholen
bzw. Entleeren der Behälter leicht sowie gefahr- und schadlos möglich ist. Die Standplätze und Zugänge sind abfall-,
schnee- und eisfrei zu halten und müssen ausreichend beleuchtet und entwässert sein und ein angemessenes
Lichtraumprofil des Grünbewuchses vorweisen. Insbesondere müssen folgende Bedingungen gegeben sein:
a) Der Standplatz fürdie Abfallbehälter muss befestigt, ebenerdig angelegt sein und über eine ausreichende
Stellfläche für die jeweils verwendeten Abfallbehälter verfügen.
b) Die Abfallbehälter dürfen nicht in einer Vertiefung stehen.
c) Der Zugang von der von Sammelfahrzeugen befahrenen Straße zum Standplatz muss befestigt und verkehrssicher
sein.
d) Der Transportweg muss frei von Treppen und Stufen sein, das Steigungsverhältnis von Rampen darf höchstens
1:6, von Stufenrampen höchstens 1:4 betragen.
e) Die Durchgänge des Transportweges müssen mindestens 2, 10 m hoch und 1, 50 m breit sein. Etwaige Türen
müssen festgestellt werden können.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

I.A. Dirk Wassermann
Sachbearbeiter Abfallberatung
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Von: S.Sagor@kleinmachnow.de <S.Sagor@kleinmachnow.de>
Gesendet: Donnerstag, 19. September 2024 16:13
An: Wassermann, Dirk <dirk. wassermann@apm-niemegk. de>
Betreff: Bebauungsplanverfahren KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder"; Hier: Nachfrage zu Müllsammelplatz

Sehr geehrter Herr Wassermann,

ich schreibe Ihnen im Rahmen des laufenden Bebauungsplanverfahrens KLM-BP-026 "Verlängerung Wolfswerder" in
Kleinmachnow, zu welchem wir Sie bereits mehrfach, zuletzt mit Schreiben vom 11. 06. 2024, beteiligt haben.
Hierzu habe ich eine Nachfrage:

Im aktuellen B-Plan-Entwurf (siehe PDF im Anhang) haben wir an der Einmündung der Stichstraße einen Bereich von 4
x 5 m als öffentliche Straßenverkehrsfläche auf dem Flurstück 1552 eingetragen (im PDF mit pinkem Rahmen
markiert). Diese Fläche soll zukünftig als Müllsammelplatz für die Müllbehälter und -sacke der in der Stichstraße
gelegenen Grundstücke dienen (Flurstücke 544 und 545). Wir sind damit Ihren Vorgaben aus der frühzeitigen
Behördenbeteiligung (Ihr Schreiben vom 10.01.2023) gefolgt, wonach gemäß Punkt 4. ("Stichstraßen") die
Sammelfahrzeuge ohne Einweiser nicht rückwärtsfahren dürfen. Da bei der Stichstraße im Plangebiet eine
Wendemöglichkeit fehlt, haben wir den o. g. Sammelplatz entsprechend dem Punkt 6. ("Einrichtung von
Sammelplätzen") Ihres Schreibens in die Planung mit aufgenommen.

Wie schätzen Sie die Notwendigkeit zur Festsetzung dieser Sammelplatz-Fläche im Bebauungsplan ein - ist dies
notwendig und sinnvoll? Wäre es aus Ihrer Sicht möglich, die Müllabholung auch ohne diesen Sammelplatz zu
organisieren? Könnte das Sammelfahrzeug evtl. doch in die Stichstraße zurücksetzen oder wäre es möglich, dass die
Eigentümer der beiden betreffenden Grundstücke ihre Müllbehälter auch ohne gesonderten Sammelplatz an der
Einmündung der Stichstraße bereitstellen?

Bitte finden im Anhang auch zwei unverbindliche Skizzen, die mögliche spätere Einteilungen der
Straßenverkehrsfläche ohne den Müllsammelplatz zeigen. Den zuständigen Kollegen zufolge könnten die neuen
Straßen zukünftig als Mischverkehrsflächen angelegt werden.

Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Rückmeldung!

Freundliche Grüße

i. A. S. Sagor

Sachbearbeiter Stadtplanung
FachdienstStadtplanung/Bauordnung
Fachbereich Bauen/Wohnen
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